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Der Architekt einer Ära

Nach 26 Jahren schließt sich hin-Nach 26 Jahren schließt sich hin-Nach 26 Jahren schließt sich hin-Nach 26 Jahren schließt sich hin-Nach 26 Jahren schließt sich hin-
ter Bürgermeister Drter Bürgermeister Drter Bürgermeister Drter Bürgermeister Drter Bürgermeister Dr..... Hans-P Hans-P Hans-P Hans-P Hans-Peteretereteretereter
Schick die RathaustürSchick die RathaustürSchick die RathaustürSchick die RathaustürSchick die Rathaustür
MechernichMechernichMechernichMechernichMechernich - Wenn sich am 31.
Oktober 2025 die Tür zum Me-
chernicher Bürgermeisterbüro
hinter Dr. Hans-Peter Schick
schließt, endet mehr als nur eine
Amtszeit. Es geht ein politisches
Kapitel zu Ende, das seit 1999 die
Gestalt der Stadt geprägt und ih-
ren Takt bestimmt hat - so mar-
kant, dass der Begriff „Ära Schick“
bereits angebracht ist.
Geboren 1961 im kleinen Be-
scheid, brachte Schick Herkunfts-
bewusstsein und Weltgewandt-
heit gleichermaßen mit: Bauern-
sohn, promovierter Ökologe,
Christdemokrat mit rheinischem
Humor. Als er mit 38 Jahren das
Bürgermeisteramt übernahm, er-

wartete ihn ein skeptisches Pu-
blikum - gerade in seiner Heimat-
ecke, dem viel geschmähten und
bewunderten „wilden Westen“
der Stadt Mechernich.
Allen Unkenrufen zum Trotz ge-
wann der junge Kandidat Vertrau-
en, weil er nicht auf Parteidokt-
rin, sondern auf Bodenhaftung
setzte. Sein Credo war und blieb
es lange, „die Herzen der Men-
schen zu gewinnen“. Es wurde
zum Kompass seines Wirkens und
hat ihm trotz seiner Ecken und
Kanten zu ungeahnter Populari-
tät verholfen.
Schick führte Mechernich aus Jahr-
zehnten voller Skandale und Per-
sonalien in eine Phase planvoller
kommunaler Modernisierung. Sein
Lehrmeister und Unterstützer war
dabei zunächst der Erste Beige-

ordnete Christian Baans, ein So-
zialdemokrat.
Unter Schicks Leitung wuchs das
Haushaltsvolumen von 38 auf 76
Millionen Euro, die Gewerbesteu-
ereinnahmen verfünffachten sich,
und die Stadt gewann tausende
neue Einwohner. Neubaugebiete,

Der Kapitän verlässt die Brücke: Dr. Hans-Peter Schicks Führungsstil war pragmatisch, christlich geprägt,Der Kapitän verlässt die Brücke: Dr. Hans-Peter Schicks Führungsstil war pragmatisch, christlich geprägt,Der Kapitän verlässt die Brücke: Dr. Hans-Peter Schicks Führungsstil war pragmatisch, christlich geprägt,Der Kapitän verlässt die Brücke: Dr. Hans-Peter Schicks Führungsstil war pragmatisch, christlich geprägt,Der Kapitän verlässt die Brücke: Dr. Hans-Peter Schicks Führungsstil war pragmatisch, christlich geprägt,
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ein barrierefreier Bahnhof, die Ei-
fel-Therme, neue Schulen und ein
leistungsfähiges Gewerbenetz mit
der Molkerei Hochwald als
„Leuchtturm“ sind sichtbare Zeug-
nisse seiner Politik der langen Li-
nien.
Kluge GrundstückspolitikKluge GrundstückspolitikKluge GrundstückspolitikKluge GrundstückspolitikKluge Grundstückspolitik
Besonders die kluge Grundstücks-
und Industrieansiedlungspolitik si-
cherte Mechernich wirtschaftliche
Substanz und Arbeitsplätze.
Konflikte scheute Schick nie. Den
künstlich aufgebauschten „Blei-
skandal“ oder parteipolitische In-
trigen überstand er mit Geradli-
nigkeit und Beharrungsvermögen.
Deutlich werden konnte er, kom-
promisslos bleiben, wo es um das
Wohl der Stadt ging - und doch
blieb er zugänglich, ein Bürger-
meister aller Bürger, der politische

Gegensätze eher einband als ver-
schärfte. Sein Führungsstil war
weniger Parteisoldat, mehr kom-
munaler Gestalter: pragmatisch,
christlich geprägt, unbeirrbar in der
Sache. Mit zunehmender Amtsdau-
er konnte er auch schonmal „mit
der Faust auf den Tisch klopfen“.
Familie und Heimat blieben sein
Rückgrat. Mit Ehefrau Gaby und
Sohn Alexander hielt er am Lebens-
mittelpunkt in Bescheid fest und
verzichtete bewusst auf Karriere-
sprünge nach Düsseldorf oder Ber-
lin. Diese Bodenständigkeit verlieh
seiner Politik Glaubwürdigkeit: Was
er für Mechernich forderte - Maß,
Nachhaltigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein - lebte er selbst.
Heute, nach mehr als einem Vier-
teljahrhundert, ist Mechernich
eine Stadt mit neuer Mitte und
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Zwei Generationen Chefs im Mechernicher Rathaus mit (v.r.) Bürger-Zwei Generationen Chefs im Mechernicher Rathaus mit (v.r.) Bürger-Zwei Generationen Chefs im Mechernicher Rathaus mit (v.r.) Bürger-Zwei Generationen Chefs im Mechernicher Rathaus mit (v.r.) Bürger-Zwei Generationen Chefs im Mechernicher Rathaus mit (v.r.) Bürger-
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Familie und Heimat blieben stets sein Rückgrat: Bürgermeister Dr. Hans-Familie und Heimat blieben stets sein Rückgrat: Bürgermeister Dr. Hans-Familie und Heimat blieben stets sein Rückgrat: Bürgermeister Dr. Hans-Familie und Heimat blieben stets sein Rückgrat: Bürgermeister Dr. Hans-Familie und Heimat blieben stets sein Rückgrat: Bürgermeister Dr. Hans-
Peter Schick mit Ehefrau Gaby und Sohn Alexander.Peter Schick mit Ehefrau Gaby und Sohn Alexander.Peter Schick mit Ehefrau Gaby und Sohn Alexander.Peter Schick mit Ehefrau Gaby und Sohn Alexander.Peter Schick mit Ehefrau Gaby und Sohn Alexander.
Foto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPress

„Ich weiß, was im Hospiz geleistet wird und stehe voll dahinter“:„Ich weiß, was im Hospiz geleistet wird und stehe voll dahinter“:„Ich weiß, was im Hospiz geleistet wird und stehe voll dahinter“:„Ich weiß, was im Hospiz geleistet wird und stehe voll dahinter“:„Ich weiß, was im Hospiz geleistet wird und stehe voll dahinter“:
Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick (vorne) mit der Heimleitung SonjaBürgermeister Dr. Hans-Peter Schick (vorne) mit der Heimleitung SonjaBürgermeister Dr. Hans-Peter Schick (vorne) mit der Heimleitung SonjaBürgermeister Dr. Hans-Peter Schick (vorne) mit der Heimleitung SonjaBürgermeister Dr. Hans-Peter Schick (vorne) mit der Heimleitung Sonja
Plönnes, Schatzmeister Dr. Thomas Göbel und Ursula Koch, der Vorsit-Plönnes, Schatzmeister Dr. Thomas Göbel und Ursula Koch, der Vorsit-Plönnes, Schatzmeister Dr. Thomas Göbel und Ursula Koch, der Vorsit-Plönnes, Schatzmeister Dr. Thomas Göbel und Ursula Koch, der Vorsit-Plönnes, Schatzmeister Dr. Thomas Göbel und Ursula Koch, der Vorsit-
zenden des Kirchenchores St. Cäcilia Mechernich, in einer Versammlungzenden des Kirchenchores St. Cäcilia Mechernich, in einer Versammlungzenden des Kirchenchores St. Cäcilia Mechernich, in einer Versammlungzenden des Kirchenchores St. Cäcilia Mechernich, in einer Versammlungzenden des Kirchenchores St. Cäcilia Mechernich, in einer Versammlung
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klarem Zukunftsbild. Schick hat
nicht jede Frucht seiner Arbeit
selbst geerntet, aber er hat
Saatgut gelegt, das weiterträgt:
von der Bildungslandschaft über
interkommunale Kooperationen
bis zu mutigen Vorschlägen für
eine regionale Verwaltungsre-
form.
Handschrift bleibt erkennbarHandschrift bleibt erkennbarHandschrift bleibt erkennbarHandschrift bleibt erkennbarHandschrift bleibt erkennbar
Sein Nachfolger Michael Fingel
wird gut beraten sein, ihn nicht
zu imitieren. Denn Dr. Hans-Pe-
ter Schick steht für eine unver-
wechselbare Mischung aus stra-
tegischem Blick, rheinischer
Schlagfertigkeit und geduldiger
Aufbauarbeit - eine Handschrift,

die bleibt, auch wenn ihr Ver-
fasser am 31. Oktober 2025 in
den (Un-)Ruhestand tritt.
Schick macht nämlich weiter -
als Familienvater, Landwirt,
Kreistagspolitiker und Vorsitzen-
der des Fördervereins Hospiz
„Stella Maris“ in Mechernich. Er
ist einerseits im gesetzten Alter,
andererseits aber noch nicht alt.
Er ist gut beraten, wenn er es
nicht übertreibt. Seine Lebens-
und Tatenbilanz kann sich schon
heute sehen lassen - das
vielleicht unvermeidlich zu kurz
gekommene Familienleben kann
aufgefrischt werden.
ml/pp/Agentur ProfiPressml/pp/Agentur ProfiPressml/pp/Agentur ProfiPressml/pp/Agentur ProfiPressml/pp/Agentur ProfiPress
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Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 174
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Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans Nr..... 174 „Hinter den Zäunen II.“ in 174 „Hinter den Zäunen II.“ in 174 „Hinter den Zäunen II.“ in 174 „Hinter den Zäunen II.“ in 174 „Hinter den Zäunen II.“ in
Mechernich - GlehnMechernich - GlehnMechernich - GlehnMechernich - GlehnMechernich - Glehn
hier: Beteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der ÖffentlichkBeteiligung der Öffentlichkeiteiteiteiteit -gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
BauGB-
Der Ausschuss für Planung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz des
Rates der Stadt Mechernich, hat in seiner Sitzung am 06.05.2025
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit, im Verfah-
ren zur o.g. Bauleitplanung beschlossen.
Ziel der Planung ist es, die jüngst geschaffene städtebauliche Struktur
(Baugebiet „Hinter den Zäunen“ Bebauungsplan Nr. 126 und Bauge-
biet „Grüner Weg“ Nr. 160) fortzuführen und ein kleines weiteres
Baugebiet östlich des Friedhofes zu entwickeln. Das Plangebiet soll
sich auch auf Flächen des Friedhofs erstrecken, die zukünftig aufgrund
veränderter Bestattungsformen nicht mehr in Gänze benötigt werden.
Die Stadt Mechernich ist Eigentümerin der im Plangeltungsbereich
befindlichen Flächen und würde diese gerne entwickeln, um sie im
gedämpften Preissegment veräußern zu können.
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung ergibt sich aus dem Plan, der
Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.
Folgende verfügbare Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:
Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:Mensch, Gesundheit und Bevölkerung:
• Immissionen (Gerüche, Lärm, Licht, Luft), Immissionsschutz
• Einwirkungsbereich Störfallanlagen
• Erschütterung, Gefahrenschutz
• Verkehr
Pflanzen,Pflanzen,Pflanzen,Pflanzen,Pflanzen,     TTTTTiere und biologische iere und biologische iere und biologische iere und biologische iere und biologische VVVVVielfalt:ielfalt:ielfalt:ielfalt:ielfalt:
• Tierwelt, Artenschutz, biologische Vielfalt
• Pflanzwelt, Biotopschutz, Biotope (Eingriff-/Ausgleich), biologische

Vielfalt
• Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

• Ausgleich-, Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen
Boden und Flächen:Boden und Flächen:Boden und Flächen:Boden und Flächen:Boden und Flächen:
• Bodenfunktion, -typologie, -fruchtbarkeit und -haushalt
• Geologischer Untergrund
• Versieglung, Flächenbilanz
• Bodenbelastungen (Bleibelastung), Altlasten, Kampfmittel
• Abgrabungen, Aufschüttungen
Landschaft und Erholung:Landschaft und Erholung:Landschaft und Erholung:Landschaft und Erholung:Landschaft und Erholung:
• Landschafts- und Ortsbild, Topographie, naturräumliche Einheit,

Landschaftsraum
• Landschaftsplan -LP Nr. 28 Mechernich-, Landschaftsschutzgebiet

„Mechernicher Voreifel“ (LSG-5305-0018)
• Erholung
Wasser:Wasser:Wasser:Wasser:Wasser:
• Entwässerung, Schmutz- und Niederschlagswasser
• Versickerung, Grundwasser
• Hochwasser, Starkregen,
• Wasserschutzgebiet, Überschwemmungsgebiete
Luft und Klima:Luft und Klima:Luft und Klima:Luft und Klima:Luft und Klima:
• Makro- und Mikroklima, klimatische Funktion, Klimatop
• Luftschadstoffe
WirkungsgefügeWirkungsgefügeWirkungsgefügeWirkungsgefügeWirkungsgefüge (zwischen Tieren, Pflanzen, Flächen, Boden, Wasser,
Luft, Klima)
KKKKKulturulturulturulturultur- und sonstige Sachgüter:- und sonstige Sachgüter:- und sonstige Sachgüter:- und sonstige Sachgüter:- und sonstige Sachgüter:
• Denkmal- und Bodendenkmalpflege
• Kulturlandschaftsbereich „Glehn“
Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abfällen und Abfällen und Abfällen und Abfällen und Abwäs-Abwäs-Abwäs-Abwäs-Abwäs-
sern:sern:sern:sern:sern:
• Abwasser -und Müllentsorgung
• Baubedingte Emissionen, visuelle Reize
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Nutzung Erneuerbare Energien:Nutzung Erneuerbare Energien:Nutzung Erneuerbare Energien:Nutzung Erneuerbare Energien:Nutzung Erneuerbare Energien:
• Solar -und Photovoltaik
Wechselwirkungen zwischen SchutzgüternWechselwirkungen zwischen SchutzgüternWechselwirkungen zwischen SchutzgüternWechselwirkungen zwischen SchutzgüternWechselwirkungen zwischen Schutzgütern
Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung und wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, werden in
der Zeit

vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025
auf der Internetseite der Stadt Mechernich unter https://
www.mechernich.de/wirtschaft-und-bauen/bebauungsplaene-flaechen-
nutzungsplaene-im-aktuellen-beteiligungsverfahren und auf dem zen-
tralen Beteiligungsportal des Landes NRW unter https://
beteiligung.nrw.de/portal/Mechernich/startseite veröffentlicht und kann
dort eingesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen,
1. dass während der Dauer der Veröffentlichungsfrist Stellungnahmen
abgegeben werden können.
2. dass die Stellungnahmen elektronischelektronischelektronischelektronischelektronisch, über das zentrale Beteili-
gungsportal des Landes NRW https://beteiligung.nrw.de/portal/Me-
chernich/startseite oder per E-Mail an bauleitplanung@mechernich.de,
übermittelt werden sollen.
Bei Bedarf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg
abgegeben werden.
3. dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
4. dass zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet die Unterlagen im
oben genannten Zeitraum auch im Rathaus der Stadt Mechernich, 1.
Etage, Fachbereich 2 -Stadtentwicklung-, zu jedermanns Einsichtnah-
me öffentlich ausliegen, und zwar während der Dienststunden von:

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr,,,,,
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.....

Mechernich, den 20.10.2025
Stadt Mechernich - Der Bürgermeister -
Fachbereich 2 -Stadtentwicklung-
Im Auftrag
 gez. Christoph Breuer

Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 65
Amtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung
RechtskrRechtskrRechtskrRechtskrRechtskraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nr..... 65 -  65 -  65 -  65 -  65 - Aufhebung 3.Aufhebung 3.Aufhebung 3.Aufhebung 3.Aufhebung 3. Änderung Änderung Änderung Änderung Änderung
„V„V„V„V„Vierwegeierwegeierwegeierwegeierwege,,,,,     Auf dem RückAuf dem RückAuf dem RückAuf dem RückAuf dem Rücken“ in Mechernichen“ in Mechernichen“ in Mechernichen“ in Mechernichen“ in Mechernich
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB
Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 24.06.2025 auf
Grundlage des § 10 Abs. 1 BauGB vom 03. November 2017 (BGBl. I. S.
3634), in der zurzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 7 Abs. 1 GO NRW, in der
zurzeit gültigen Fassung, den Bebauungsplan Nr. 65 - Aufhebung 3.
Änderung „Vierwege, Auf dem Rücken“ in Mechernich als Satzung
beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beige-
fügten Karte, die Teil der Beschlussfassung ist, mit einer Linie um-
grenzt.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Bebauungsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht (vgl. § 2
Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO NRW)
Der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung -letztere nur für Verfahren die nicht im vereinfachten Verfah-
ren durchgeführt worden sind- liegt ab sofort im Rathaus der Stadt
Mechernich, Bergstraße 1, 53894 Mechernich (Fachbereich 2 - Stadt-
entwicklung), während der Dienststunden

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr,,,,,
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.....

zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Mit dieser Bekanntmachung wird der o.g. Bauleitplan gem. § 10 Abs. 3
BauGB rechtsverbindlich.
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffent-
lich bekannt gemacht.
H I N H I N H I N H I N H I N W E I S EW E I S EW E I S EW E I S EW E I S E
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Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 134

Es wird darauf hingewiesen, dass die beachtliche Verletzung der in §
214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 S.
2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, dann unbeachtlich
sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemein-
deordnung NW kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 GO NRW).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB, in
der genannten Fassung, über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird
hingewiesen.
Die Verletzung der genannten Verfahrens- und Formvorschriften kann
beim Bürgermeister der Stadt Mechernich, Rathaus, Bergstraße 1,
53894 Mechernich geltend gemacht werden.
Der Inhalt der v.g. Bekanntmachung wird auf der Internetseite der
Stadt Mechernich unter
https://www.mechernich.de/rathaus-und-politik/dienstleistungen-der-
verwaltung/oeffentliche-bekanntmachungen-und-buergerbeteiligungen
und auf dem zentralen Beteiligungsportal des Landes NRW unter
https://beteiligung.nrw.de/portal/Mechernich/startseite veröffentlicht
und kann dort eingesehen werden.
Mechernich, den 02.10.2025
DER BÜRGERMEISTER
gez. Dr. H.-P. Schick

Amtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche BekanntmachungAmtliche Bekanntmachung
RechtskrRechtskrRechtskrRechtskrRechtskraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nraft des Bebauungsplanes Nr..... 134 134 134 134 134
„Am Rothenloch“ in Mechernich - Satzvey„Am Rothenloch“ in Mechernich - Satzvey„Am Rothenloch“ in Mechernich - Satzvey„Am Rothenloch“ in Mechernich - Satzvey„Am Rothenloch“ in Mechernich - Satzvey
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 afttreten des Bebauungsplans nach § 10 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB 3 BauGB
Der Rat der Stadt Mechernich hat in seiner Sitzung am 24.06.2025 auf
Grundlage des § 10 Abs. 1 BauGB vom 03. November 2017 (BGBl. I. S.
3634), in der zurzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 7 Abs. 1 GO NRW, in der
zurzeit gültigen Fassung, den Bebauungsplan Nr. 134 „Am Rothen-
loch“ in Mechernich - Satzvey als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beige-
fügten Karte, die Teil der Beschlussfassung ist, mit einer Linie um-
grenzt.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Der Bebauungsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht (vgl. § 2
Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO NRW)
Der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden
Erklärung -letztere nur für Verfahren die nicht im vereinfachten Verfah-
ren durchgeführt worden sind- liegt ab sofort im Rathaus der Stadt
Mechernich, Bergstraße 1, 53894 Mechernich (Fachbereich 2 - Stadt-
entwicklung), während der Dienststunden

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr,,,,,
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.....

zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der o.g. Bauleitplan gem. § 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffent-
lich bekannt gemacht.
H I N H I N H I N H I N H I N W E I S EW E I S EW E I S EW E I S EW E I S E
Es wird darauf hingewiesen, dass die beachtliche Verletzung der in §
214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 4 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 S.
2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, dann unbeachtlich
sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Ge-
meindeordnung NW kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es
sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

Fortsetzung auf S. 6
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Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage
der Stadt Mechernich
Aufgrund der
•  §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV.
NRW. 1994, S. 666), Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.
NRW. S. 490), in der jeweils gültigen Fassung,

•  der §§ 50 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009,
S. 2585 ff., zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom
22.12.2023 (BGBl. I 2023 Nr. 409 vom 28.12.2023, in der jeweils
gültigen Fassung,

•  der § 38 ff. LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in der
jeweils gültigen Fassung,

•  Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV vom 20.06.2023 (BGBl.
I 2023 Nr. 159 vom 23.06.2023 - in der jeweils gültigen Fassung,

• Bundes-Verordnung über Einzugsgebiete von Entnahmestellen für
die Trinkwassergewinnung (Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung
- TrinkwEGV) vom 04.12.2023 (BGBl. Nr. 346 vom 11.12.2023 Nr.
346) - in der jeweils gültigen Fassung,

• Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Wasser (AVB-WasserV) vom 20.06.1980 (BGBl. I S. 750, S. 1067),
zuletzt geändert durch Art. 8 der Verordnung vom 11.12.2014
(BGBl. I 2014, S. 2010), in der jeweils gültigen Fassung,

hat der Rat der Stadt Mechernich am 07.10.2025 folgende Satzunghat der Rat der Stadt Mechernich am 07.10.2025 folgende Satzunghat der Rat der Stadt Mechernich am 07.10.2025 folgende Satzunghat der Rat der Stadt Mechernich am 07.10.2025 folgende Satzunghat der Rat der Stadt Mechernich am 07.10.2025 folgende Satzung
beschlossen:beschlossen:beschlossen:beschlossen:beschlossen:
Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Die Bezeichnung der männlichen Form (z. B. der Eigentümer)
wird zur Verbesserung der Lesbarkeit gewählt. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform auf alle
Geschlechter bezieht.
§ 1 Öffentliche § 1 Öffentliche § 1 Öffentliche § 1 Öffentliche § 1 Öffentliche WWWWWasserversorgungseinrichtungasserversorgungseinrichtungasserversorgungseinrichtungasserversorgungseinrichtungasserversorgungseinrichtung
1. Die Stadt hat gemäß § 50 Abs. 1 WHG i. V. m. § 38 Abs. 1 Satz 1 LWG

NRW die Pflicht, in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entspre-
chende Wasserversorgung sicherzustellen. Zur Wahrnehmung die-
ser öffentlichen Wasserversorgungspflicht betreibt sie eine öffent-
liche Einrichtung zur Versorgung der Grundstücke ihres Gebietes
mit Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungseinrich-
tung bestimmt die Stadt.

2. Die Stadt Mechernich betreibt die Wasserversorgung für die in
ihrem Stadtgebiet gelegenen Stadtteile Mechernich, Roggendorf,
Strempt, Vussem, Bergheim, Lorbach, Breitenbenden, Harzheim,
Holzheim, Weyer, Dreimühlen, Eiserfey, Vollem, Urfey, Kallmuth,
Voissel, Denrath, Weißenbrunnen, Hostel, Glehn, Eicks, Floisdorf,
Berg, Wielspütz, Bescheid, Bleibuir, Bergbuir, Lückerath, Schüt-
zendorf, Weiler am Berge und Rißdorf.

3. Die im Stadtgebiet Heimbach gelegenen Ortsteile Hergarten,
Düttling und Vlatten werden gem. den vertraglichen Vereinba-
rungen versorgt.

§ 2 Grundstücksbegriff/Berechtigte und § 2 Grundstücksbegriff/Berechtigte und § 2 Grundstücksbegriff/Berechtigte und § 2 Grundstücksbegriff/Berechtigte und § 2 Grundstücksbegriff/Berechtigte und VVVVVerpflichteteerpflichteteerpflichteteerpflichteteerpflichtete
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-
gung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht
auf die Grundstücksbezeichnung jedes räumlich zusammenhängende
und einem gemeinsamen Zweck dienende zusammenhängende Grund-
eigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftli-
che Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder
Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt.
(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstücks-
eigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte.
(3) Von mehreren dinglichen Berechtigten ist jeder berechtigt und
verpflichtet. Sie haften als Gesamtschuldner.
(4) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für
die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung erge-
ben, für jeden, der berechtigt oder verpflichtet ist, auf den angeschlos-
senen Grundstücken Trinkwasser aus der öffentlichen Trinkwasserver-
sorgungseinrichtung zu benutzen (insbesondere Pächter, Mieter etc.).
§ 3 Begriffsbestimmungen§ 3 Begriffsbestimmungen§ 3 Begriffsbestimmungen§ 3 Begriffsbestimmungen§ 3 Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Was-
serversorgungsgebiet, von denen die Anschlüsse zu den Grundstücken
abzweigen, die mit Wasser versorgt werden.
(2) Hausanschlüsse sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle
der öffentlichen Versorgungsleitung bis zur Übergabestelle (§ 3 Abs.
5). Sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung (§ 3 Abs. 3) und enden
mit der Hauptabsperrvorrichtung (§ 3 Abs. 4).
(3) Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus
der öffentlichen Versorgungsleitung, umfassend Anbohrstelle mit inte-
grierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperr-
armatur einschließlich der dazugehörigen technischen Einrichtungen.
(4) Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück
oder im vorgelagerten Wasserzählerschacht, mit der die gesamte
nachfolgende Anlage zur Versorgung mit Wasser einschließlich Was-
serzähler abgesperrt werden kann.
(5) Übergabestelle ist das Ende des Hausanschlusses hinter der Haupt-
absperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude oder im vorgelagerten
Wasserzählerschacht.
(6) Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen
Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzähler-
bügel sind nicht Bestandteile des Wasserzählers.
(7) Anlagen des Grundstückseigentümers sind die Gesamtheit der
Anlagenteile in Grundstücken oder in Gebäuden hinter der Übergabe-
stelle; als solche gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich
ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befinden.
(8) Zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gehören die
öffentlichen Versorgungsleitungen einschließlich der Hausan-
schlüsse (§ 3 Abs. 2). Die öffentliche Wasserversorgungseinrich-
tung endet mit der Hauptabsperrvorrichtung (§ 3 Abs. 4). Zur
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung gehört auch die Haupt-

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 GO
NRW).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB, in der
genannten Fassung, über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan
eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.
Die Verletzung der genannten Verfahrens- und Formvorschriften kann
beim Bürgermeister der Stadt Mechernich, Rathaus, Bergstraße 1,

53894 Mechernich geltend gemacht werden.
Der Inhalt der v.g. Bekanntmachung wird auf der Internetseite der
Stadt Mechernich unter https://www.mechernich.de/rathaus-und-poli-
tik/dienstleistungen-der-verwaltung/oeffentliche-bekanntmachungen-
und-buergerbeteiligungen und auf dem zentralen Beteiligungsportal
des Landes NRW unter https://beteiligung.nrw.de/portal/Mechernich/
startseite veröffentlicht und kann dort eingesehen werden.
Mechernich, den 09.10.2025
DER BÜRGERMEISTER
gez. Dr. H.-P. Schick
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absperrvorrichtung (§ 3 Abs. 4) und der Wasserzähler (§ 3 Abs. 6
und § 9).
§ 4 § 4 § 4 § 4 § 4 Anschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und BenutzungsrechtAnschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks,
dass im nach § 1 Abs. 2 versorgten Gebietes liegt, ist berechtigt den
Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die
Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche
Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen werden.
Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine neue
Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungslei-
tung geändert wird.
(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungs-
leitung kann versagt werden, wenn die Wasserversorgung wegen der
Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betriebli-
chen Gründen der Stadt erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder
besondere Maßnahmen erfordert.
(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der
Absätze 2 und 3, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet,
die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu
übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten.
(5) Die Stadt kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht in
begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht
die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist.
Dieses gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser über das öffentli-
che Wasserversorgungsnetz gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW,
insbesondere, wenn durch die Bereitstellung von Löschwasser die
Wasserqualität im öffentlichen Wasserversorgungsnetz beeinträchtigt
werden kann.
(6) Das Benutzungsrecht im Rahmen der in dieser Satzung geregelten
Benutzungsbedingungen steht neben dem Grundstückseigentümer
auch den anderen Anschlussberechtigten (§ 2 Abs. 2) sowie den Benut-
zern der Grundstücke (§ 2 Abs. 4) zu.
§ 5 § 5 § 5 § 5 § 5 Anschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und BenutzungszwAnschluss- und Benutzungszwangangangangang
(1) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, die Grundstücke auf
denen regelmäßig oder auch nur vorübergehend Wasser verbraucht wird,
an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang), wenn die Grundstücke an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) mit
einer betriebsfertigen Versorgungsleitung angrenzen oder einen unmit-
telbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg besteht.
Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden
Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen.
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgung ange-
schlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des
Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser öffentlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung zu decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind
die Grundstückseigentümer und andere Anschlussberechtigte (§ 2 Abs.
2) sowie alle Benutzer der Grundstücke (§ 2 Abs. 4) Sie haben auf
Verlangen der Stadt die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.
§ 6 Befreiung vom § 6 Befreiung vom § 6 Befreiung vom § 6 Befreiung vom § 6 Befreiung vom AnschlusszwAnschlusszwAnschlusszwAnschlusszwAnschlusszwangangangangang
Von der Verpflichtung zum Anschluss eines Grundstücks an die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung wird auf Antrag befreit, wenn der
Anschluss aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der
Stadt einzureichen.
§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang§ 7 Befreiung vom Benutzungszwang
(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers wird die Pflicht zur Benut-
zung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, wenn ihm die
Benutzung aus besonderen Gründen nicht zugemutet werden kann,
die Befreiung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung wirt-
schaftlich zumutbar ist sowie nicht andere Rechtsvorschriften oder
Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksge-
sundheit stehen einer Befreiung von der Benutzungspflicht insbesondere
entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck Trinkwasser oder
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die

Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentli-
chen Wasserversorgung gewährleistet wird. Der Antrag auf Befreiung
ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen.
(2) Soll gesammeltes Niederschlagswasser (z. B. aus einer Regenwasser-
nutzungsanlage) zur Toilettenspülung oder zum Wäsche waschen verwen-
det werden, so hat der Grundstückseigentümer einen schriftlichen Befrei-
ungsantrag nach § 7 Abs. 1 bei der Stadt zu stellen. Er hat insbesondere
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen und gegenüber der Stadt
nachzuweisen, dass von seiner Regenwassernutzungsanlage keine Rück-
wirkungen in das öffentliche Versorgungsnetz möglich sind, die zu einer
Beeinträchtigung der öffentlichen Versorgungssicherheit, insbesondere
die einwandfreie Beschaffenheit des Trinkwassers, führen.
(3) Soweit der Grundstückseigentümer gesammeltes Niederschlags-
wasser (z. B. aus Regenwassernutzungsanlagen) oder Wasser aus
Eigengewinnungsanlagen (z. B. privaten Brunnen) nur für Bewässe-
rungszwecke verwenden möchte, ist diese Verwendung der Stadt
lediglich schriftlich anzuzeigen. Dabei ist z. B. durch einen Lageplan
darzustellen, dass eine anderweitige Verwendung zum häuslichen
Gebrauch (z. B. Toilette spülen, Wäsche waschen) nicht erfolgt.
Hierdurch wird dokumentiert, dass keine Befreiung nach § 7 Abs. 1
dieser Satzung erforderlich ist. Eine Trennung beider Versorgungssys-
teme ist zwingend. Der Nachweis daüber ist von einem autorisierten
Fachunternehmen zu erbringen. Die unterschiedlichen Versorgungs-
leitungen sind entspechend der DIN 1988 zu kennzeichnen.
§ 8 Hausanschlüsse§ 8 Hausanschlüsse§ 8 Hausanschlüsse§ 8 Hausanschlüsse§ 8 Hausanschlüsse
(1) Hausanschlüsse gehören nach § 3 Abs. 2 und Abs. 8 zur öffentlichen
Wasserversorgungseinrichtung der Stadt. Sie werden ausschließlich
von der Stadt hergestellt, erneuert, geändert, abgetrennt, beseitigt
und unterhalten. Sie müssen zugänglich und vor Beschädigungen
geschützt sein. Insbesondere dürfen sie nicht überbaut werden.
(2) Die Stadt bestimmt Art, Zahl, Lage der Hausanschlüsse sowie deren
Änderung nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner
berechtigten Interessen. Sie bestimmt auch, wo und an welche Versor-
gungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstückseigentümer ist vorher an-
zuhören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren.
Soll der Hausanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nach-
träglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die
näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vorher in einer
gesonderten Vereinbarung geregelt werden.
(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für
die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Die Stadt
kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der Grund-
stückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss
vornehmen oder vornehmen lassen. Die Kosten für die erstmalige
Herstellung der Anschlussleitungen einsschließlich des Wasserzähle-
bügels und den dazugehörigen Absperrventilen sind in der tatsächli-
chen Höhe vom Grundstückseigentümer zu tragen.
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädi-
gung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Lei-
tungen sowie sonstigen Störungen unverzüglich der Stadt mitzuteilen.
(5) Die Stadt oder deren Beauftragte schließen durch den Austausch
des Bauwasserzählers gegen den vorgesehenen bleibenden Wasser-
zähler die Anlage des Grundstückseigentümers endgültig an das Ver-
teilungsnetz an und setzen damit die Anlage in Betrieb. Jede Inbe-
triebnahme der Anlage ist bei der Stadt über das Installationsunter-
nehmen zu beantragen. Ohne die Vorlage der Installationsbescheini-
gung wird die Anlage nicht in Betrieb genommen.
§ 9 § 9 § 9 § 9 § 9 WWWWWasserzähler und Messungasserzähler und Messungasserzähler und Messungasserzähler und Messungasserzähler und Messung
(1) Die Stadt stellt die vom Grundstückseigentümer verbrauchte
Wassermenge durch einen Wasserzähler als Messeinrichtung fest, die
den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen muss. Der Wasserzähler
gehört zur öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung der Stadt und
steht in ihrem Eigentum. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen
kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt
werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des
Verbrauchs stehen.
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(2) Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung,
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der
Stadt. Sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie
ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfah-
ren, dass seine einwandfreie Messung gewährleistet ist. Sie hat den
Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Inte-
ressen zu wahren.
(3) Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentü-
mers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dieses ohne Beein-
trächtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Grund-
stückseigentümer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.
(4) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und
die Beschädigung der Messeinrichtung, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen
dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mitzuteilen. Er ist ver-
pflichtet, die Messeinrichtung vor Abwasser, Schmutz- und Grundwas-
ser sowie vor Frost zu schützen.
§ 10 Nachprüfung der § 10 Nachprüfung der § 10 Nachprüfung der § 10 Nachprüfung der § 10 Nachprüfung der WWWWWasserzählerasserzählerasserzählerasserzählerasserzähler
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der
Messeeinrichtung (Wasserzähler) nach § 39 des Mess- und Eichgeset-
zes verlangen.
Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei der
Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen.
(2) Kosten der Prüfung fallen der Stadt zur Last, falls die Abweichung
die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem
Grundstückseigentümer.
(3) Ist eine Messeinrichtung stehengeblieben, so schätzt die Stadt den
Verbrauch unter Berücksichtigung des Verbrauchs des entsprechen-
den Zeitraumes der letzten 2 Jahre. Die Angaben des Grundstücksei-
gentümers sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf
eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeig-
neten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn

1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt,
die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn
nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung
einer einwandfreien Messung möglich ist.
§ 12 § 12 § 12 § 12 § 12 Ablesung der Ablesung der Ablesung der Ablesung der Ablesung der WWWWWasserzählerasserzählerasserzählerasserzählerasserzähler
(1) Die Wasserzähler werden als Messeinrichtung vom Beauftragten
der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der
Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür
Sorge zu tragen, dass der Wasserzähler leicht zugänglich ist.
(2) Solange der Beauftragte der Stadt die Räume des Grundstücksei-
gentümers nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann und der
Grundstückseigentümer nicht selbst abliest und den Zählerstand mit-
teilt, darf die Stadt den Verbrauch auf der Grundlage der letzten
Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen
zu berücksichtigen.
§ 13 § 13 § 13 § 13 § 13 Anlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des Grundstückseigentümers
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemä-
ße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung seiner Anlage
(mit Ausnahme des Wasserzählers - § 3 Abs. 6, § 9) zu sorgen, die ab
der Übergabestelle (§ 3 Abs. 5) beginnt. Hat er die Anlage oder
Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung über-
lassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Sat-
zung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen so-
wie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert,
geändert und unterhalten werden. Die Anlage des Grundstückseigen-

tümers und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungsein-
richtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen
jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückeigentümers.
(3) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen
nur durch die Stadt oder durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunter-
nehmen erfolgen. Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten
zu überwachen.
(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können
plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des
Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genom-
men werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der
Stadt zu veranlassen.
§ 14 Zulassung und Inbetriebsetzung der § 14 Zulassung und Inbetriebsetzung der § 14 Zulassung und Inbetriebsetzung der § 14 Zulassung und Inbetriebsetzung der § 14 Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstücksei-Anlage des Grundstücksei-Anlage des Grundstücksei-Anlage des Grundstücksei-Anlage des Grundstücksei-
gentümersgentümersgentümersgentümersgentümers
(1) Die Stadt oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Grund-
stückseigentümers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Be-
trieb.
(2) Die Errichtung der Anlage des Grundstückseigentümers und wesent-
liche Änderungen der Anlage dürfen nur durch die Stadt oder durch ein
Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis
der Stadt oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmen einge-
tragen ist. Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu
überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen wie z. B. priva-
ten Brunnen oder Regenwassernutzungsanlagen angeschlossen sind,
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt verdeckt werden;
anderenfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen.
(3) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder
wesentlich geändert wird, sind der Stadt folgende Unterlagen in dop-
pelter Ausfertigung einzureichen:

1. eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücksei-
gentümers und ein Lageplan,
2. der Name des Unternehmens, der die Anlage errichten soll,
3. Angaben über eine etwaige Eigenversorgung (z. B. privater
Brunnen, Regenwassernutzungsanlage),
4. im Falle des § 4 Abs. 4 die Verpflichtung zur Übernahme der
Mehrkosten.

Hat die Stadt Muster für die einzureichenden Unterlagen erstellt, sind
diese zu verwenden. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den
Planfertigern zu unterschreiben.
(4) Die Stadt oder der Beauftragte der Stadt prüft, ob die beabsichtig-
ten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das
der Fall, so erteilt die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Stimmt die Stadt nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe
der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten
Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die
Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den
ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlagen, denn die Zustimmung dient allein dem Schutz der
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung.
(5) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustim-
mung der Stadt begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht nach
sonstigen, insbesondere straßen-, bau- und wasserrechtlichen Be-
stimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 kann die Stadt Ausnah-
men zulassen.
§ 15 Betrieb der § 15 Betrieb der § 15 Betrieb der § 15 Betrieb der § 15 Betrieb der Anlage des Grundstückseigentümers;Anlage des Grundstückseigentümers;Anlage des Grundstückseigentümers;Anlage des Grundstückseigentümers;Anlage des Grundstückseigentümers; Mitteilungs- Mitteilungs- Mitteilungs- Mitteilungs- Mitteilungs-
pflichtenpflichtenpflichtenpflichtenpflichten
(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen des Grundstückseigentü-
mers sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Grundstückseigen-
tümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind.
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(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung
zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind der Stadt mitzuteilen, so-
weit sich dadurch Größen für die Gebührenbemessung ändern oder
sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht.
(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unver-
züglich mitzuteilen.
§ 16 Überprüfung der § 16 Überprüfung der § 16 Überprüfung der § 16 Überprüfung der § 16 Überprüfung der Anlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des GrundstückseigentümersAnlage des Grundstückseigentümers
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers
vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Grund-
stückseigentümer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu
machen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder
erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den
Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder
Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage
sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die
Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage des Grundstücks-
eigentümers. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.
§ 17 § 17 § 17 § 17 § 17 VVVVVerwendung des erwendung des erwendung des erwendung des erwendung des WWWWWassersassersassersassersassers
(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Grundstückseigen-
tümers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfü-
gung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schrift-
licher Zustimmung der Stadt zulässig. Diese muss erteilt werden,
wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versor-
gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.
(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in
dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher
Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Die Stadt kann die
Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur
Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.
§ 18 § 18 § 18 § 18 § 18 WWWWWasserasserasserasserasserabgabe für vorübergehende Zweckabgabe für vorübergehende Zweckabgabe für vorübergehende Zweckabgabe für vorübergehende Zweckabgabe für vorübergehende Zweckeeeee
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der
Stadt vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt
für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken. Der Antrag-
steller hat der Stadt alle für die Herstellung und Entfernung des
Bauwasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Muss das
Wasser von einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen.
Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt. Sie legt die
weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest.
(2) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen,
sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden,
sind hierfür Hydrantenstandrohre der Stadt mit Wasserzählern zu
benutzen.
(3) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung
besondere Vereinbarungen mit der Stadt zu treffen.
§ 19 Betretungsrecht§ 19 Betretungsrecht§ 19 Betretungsrecht§ 19 Betretungsrecht§ 19 Betretungsrecht
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer der Grundstücke
(z.B. Mieter) haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten
der Stadt den Zutritt zu seinen Räumen und den in § 11 genannten
Einrichtungen zu gestatten, soweit dieses erforderlich ist, um die
technischen Einrichtungen zu überprüfen, eine Nachschau der Wasser-
leitungen durchzuführen, den bzw. die Wasserzähler abzulesen und zu
prüfen, ob die Vorschriften dieser Satzung und die von der Stadt
auferlegten Benutzungsbedingungen und Auflagen erfüllt werden. Das
Betretungsrecht folgt aus § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. 101 WHG. Der
Grundstückseigentümer und die Benutzer der Grundstücke werden
davon nach Möglichkeit vorher verständigt.
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle
für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.
§ 20 Grundstücksbenutzung§ 20 Grundstücksbenutzung§ 20 Grundstücksbenutzung§ 20 Grundstücksbenutzung§ 20 Grundstücksbenutzung
(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versor-
gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zube-
hör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versor-

gungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaß-
nahmen unentgeltlich zuzulassen.
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung
an-geschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist.
Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentü-
mer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumut-
bar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen. Dienen die
Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks, so gel-
ten die Bestimmungen der Beitrags- und Gebührensatzung.
(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentü-
mer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlan-
gen der Stadt bis zu fünf Jahren unentgeltlich zu dulden, es sei denn,
dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und
Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für
den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind.
§ 21 § 21 § 21 § 21 § 21 Art und Umfang der Art und Umfang der Art und Umfang der Art und Umfang der Art und Umfang der VVVVVersorgung mit ersorgung mit ersorgung mit ersorgung mit ersorgung mit WWWWWasserasserasserasserasser
(1) Das von der Stadt gelieferte Wasser muss den jeweils geltenden
Rechtsvorschriften, insbesondere der Trinkwasserverordnung des Bun-
des, entsprechen. Die Stadt ist verpflichtet, das Wasser unter dem
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen
Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist.
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des
Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmun-
gen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in
besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen
zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Grundstücksei-
gentümers möglichst zu berücksichtigen.
(3) Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen an Beschaffen-
heit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtun-
gen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen.
§ 22 § 22 § 22 § 22 § 22 VVVVVersorgungsunterbrechungenersorgungsunterbrechungenersorgungsunterbrechungenersorgungsunterbrechungenersorgungsunterbrechungen
(1) Die Stadt ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der An-
schlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen
Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbe-
halten sind, 2. soweit und solange die Stadt an der Versorgung durch
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dieses zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Stadt hat
jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.
(3) Die Stadt hat die Grundstückseigentümer bei einer nicht nur für
kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig
in geeigneter Weise zu unterrichten.
Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Stadt
diese nicht zu vertreten hat oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen
verzögern würde.

§ 23 Haftung bei § 23 Haftung bei § 23 Haftung bei § 23 Haftung bei § 23 Haftung bei VVVVVersorgungsstörungenersorgungsstörungenersorgungsstörungenersorgungsstörungenersorgungsstörungen
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung erleidet, haftet die Stadt aus dem Benutzungsverhältnis oder
unerlaubter Handlung im Falle

1. der Tötung, oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit
des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden von
der Stadt oder einem ihrer Bediensteten oder Verrichtungsgehil-
fen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist,

Fortsetzung auf S. 10
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2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt
oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrichtungsgehilfen
verursacht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Stadt oder eines
vertretungsberechtigten Organs verursacht worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätz-
lichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.
(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzu-
wenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen
aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Stadt ist verpflichtet,
den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadens-
verursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tat-
sachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur
Geltendmachung des Schadenersatzes erforderlich ist.
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 €.
(4) Ist der Grundstückseigentümer berechtigt, das gelieferte Wasser
an einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung einen Schaden, so haftet die Stadt dem Dritten gegenüber
in demselben Umfange wie dem Grundstückseigentümer aus dem
Benutzungsverhältnis.
(5) Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser an einen
Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten
sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weiter-
gehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Stadt hat den Grundstücksei-
gentümer hierauf bei Begründung des Benutzungsverhältnisses
besonders hinzuweisen.
(6) Der Grundstückseigentümer hat den Schaden unverzüglich der
Stadt oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen
mitzuteilen. Leitet der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser
an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten
aufzuerlegen.
§ 24 Änderungen des § 24 Änderungen des § 24 Änderungen des § 24 Änderungen des § 24 Änderungen des WWWWWasserbezugsasserbezugsasserbezugsasserbezugsasserbezugs
(1) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserver-
sorgungsanlagen nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug vollständig
einstellen, so hat er dieses mindestens zwei Wochen vor der Einstel-
lung der Stadt schriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den
Wasserbezug einstellen, so hat er bei der Stadt Befreiung nach den
Bestimmungen dieser Satzung zu beantragen.
(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unver-
züglich schriftlich mitzuteilen.
(4) Wird der Wasserverbrauch ohne schriftliche Mitteilung im Sinne von
Abs. 1 oder vor Erteilung der Befreiung eingestellt, so haftet der
Grundstückseigentümer der Stadt für die Erfüllung sämtlicher sich aus
der Satzung ergebenden Verpflichtungen.
(5) Der Grundstückseigentümer kann eine zeitweilige Absperrung sei-
nes Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis
aufzulösen.
§ 25 Einstellung der § 25 Einstellung der § 25 Einstellung der § 25 Einstellung der § 25 Einstellung der VVVVVersorgungersorgungersorgungersorgungersorgung
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn
der Grundstückseigentümer den Bestimmungen dieser Satzung zuwi-
derhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder
Anlagen abzuwehren,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentü-
mer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausge-
schlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung
einer fälligen Abgabenschuld, ist die Stadt berechtigt, die Versorgung
unter Aufrechterhaltung einer Notversorgung einzustellen. Der Einstel-

lung der Wasserversorgung wird zwei Wochen vor ihrer Durchführung
schriftlich durch die Stadt gegenüber dem Grundstückseigentümer als
Anschlussnehmer angedroht. Zugleich erfolgt mit der Androhung der
Wassereinstellung die erneute Anmahnung der Zahlungsrückstände.
Eine Einstellung der Wasserversorgung erfolgt nicht, wenn die ausste-
henden Wassergebühren durch den Grundstückseigentümer beglichen
werden. Gleiches gilt, wenn der Grundstückseigentümer darlegt, dass
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grund-
stückseigentümer seinen Verpflichtungen nachkommt.
(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen,
sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Grund-
stückseigentümer die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme
der Versorgung ersetzt hat.
§ 26 § 26 § 26 § 26 § 26 Anordnungen im Einzelfall/ZwAnordnungen im Einzelfall/ZwAnordnungen im Einzelfall/ZwAnordnungen im Einzelfall/ZwAnordnungen im Einzelfall/Zwangsmittelangsmittelangsmittelangsmittelangsmittel
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden
Pflichten Anordnungen für den Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und des Justizgesetzes NRW.
§ 27 Beitrags- und Gebührensatzung§ 27 Beitrags- und Gebührensatzung§ 27 Beitrags- und Gebührensatzung§ 27 Beitrags- und Gebührensatzung§ 27 Beitrags- und Gebührensatzung
Für die Erhebung von Wasseranschlussbeiträgen nach § 8 KAG NRW
und Wassergebühren als grundstücksbezogene Benutzungsgebühren
nach den §§ 4 und 6 KAG NRW erlässt die Stadt eine gesonderte
Beitrags- und Gebührensatzung zu dieser Wasserversorgungssatzung.
§ 28 Ordnungswidrigkeiten§ 28 Ordnungswidrigkeiten§ 28 Ordnungswidrigkeiten§ 28 Ordnungswidrigkeiten§ 28 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich

1. gegen den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhan-
delt,
2. eine Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflicht nach
dieser Satzung (§§ 7 Abs. 3, 14, 15, 19 Abs. 2) verletzt oder
3. ohne Zustimmung der Stadt mit Installationsarbeiten (§ 14 Abs.
5) beginnt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € belegt
werden.
§ 29 § 29 § 29 § 29 § 29 Aushändigung der SatzungAushändigung der SatzungAushändigung der SatzungAushändigung der SatzungAushändigung der Satzung
Die Stadt händigt jedem Grundstückseigentümer ein Exemplar dieser
Satzung und der dazu erlassenen Beitrags- und Gebührensatzung auf
Nachfrage unentgeltlich aus.
§ 30 Inkrafttreten§ 30 Inkrafttreten§ 30 Inkrafttreten§ 30 Inkrafttreten§ 30 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung vom 24.11.1981 außer Kraft.
BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage in der
Stadt Mechernich wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit ihrer Bekanntmachung n i c h t mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Me-
chernich vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Mechernich, den 13.10.2025
Der Bürgermeister
i.V. gez.
T. Hambach
Erster Beigeordneter
Der Inhalt der v. g. Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite
der Stadt Mechernich www.mechernich.de/Bekanntmachungen veröf-
fentlicht.
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BestätigungBestätigungBestätigungBestätigungBestätigung
Der Wortlaut der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage in der
Stadt Mechernich stimmt mit dem Beschluss des Rates vom 07.
Oktober 2025 überein.
Die Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW.

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 162
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans NrAufstellung des Bebauungsplans Nr..... 162 162 162 162 162
„W„W„W„W„Wohnen - ohnen - ohnen - ohnen - ohnen - An der Kirche“ in Mechernich - An der Kirche“ in Mechernich - An der Kirche“ in Mechernich - An der Kirche“ in Mechernich - An der Kirche“ in Mechernich - WWWWWeyereyereyereyereyer
hier:
Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne DurchführungVerfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne DurchführungVerfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne DurchführungVerfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne DurchführungVerfahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne Durchführung
einer Umweltprüfungeiner Umweltprüfungeiner Umweltprüfungeiner Umweltprüfungeiner Umweltprüfung - §13a Abs. 3 Nr.1 BauGB
Unterrichtung und Beteiligung der ÖffentlichkUnterrichtung und Beteiligung der ÖffentlichkUnterrichtung und Beteiligung der ÖffentlichkUnterrichtung und Beteiligung der ÖffentlichkUnterrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeiteiteiteiteit - §13a Abs. 3 Nr. 2
BauGB i.V.m. - § 3 Abs. 2 BauGB (sog. Offenlage)
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt, so dass
gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.
Der Ausschuss für Planung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz des
Rates der Stadt Mechernich, hat in seiner Sitzung am 02.09.2025
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit, im Verfah-
ren zur o.g. Bauleitplanung beschlossen. Innerhalb des Verfahrens
finden keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne § 3
Abs. 1 BauGB statt. Die Öffentlichkeit kann sich ab sofort über die
allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen
der Planung unterrichten und sich innerhalb der unten genannten
Frist, zur Planung äußern.
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine weitere bauliche Entwicklung des Ortes Weyer zu schaffen.
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung ergibt sich aus dem Plan, der
Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.
Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung wird in der Zeit

vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025vom 31.10.2025 bis einschließlich 30.11.2025
auf der Internetseite der Stadt Mechernich unter https://
www.mechernich.de/wirtschaft-und-bauen/bebauungsplaene-flaechen-
nutzungsplaene-im-aktuellen-beteiligungsverfahren und auf dem zen-
tralen Beteiligungsportal des Landes NRW unter https://
beteiligung.nrw.de/portal/Mechernich/startseite veröffentlicht und kann
dort eingesehen werden.
Es wird darauf hingewiesen,
1. dass während der Dauer der Veröffentlichungsfrist Stellungnah-

men abgegeben werden können.
2. dass die Stellungnahmen elektronischelektronischelektronischelektronischelektronisch, über das zentrale Beteili-

gungsportal des Landes NRW https://beteiligung.nrw.de/portal/
Mechernich/startseite oder per E-Mail an
bauleitplanung@mechernich.de, übermittelt werden sollen. Bei
Bedarf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg
abgegeben werden.

3. dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen.

S. 741) wurden beachtet.
Gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO wird die Bekanntmachung der 7.
Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der
Stadt Mechernich angeordnet.
Mechernich, den 13. Oktober 2025
Der Bürgermeister
i.V. gez.
T. Hambach
Erster Beigeordneter

4. dass zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet die Unterlagen im
oben genannten Zeitraum auch im Rathaus der Stadt Mechernich,
1. Etage, Fachbereich 2 -Stadtentwicklung-, zu jedermanns Ein-
sichtnahme öffentlich ausliegen, und zwar während der Dienst-
stunden von:

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhrmontags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr,,,,,
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrund donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.....

Mechernich, den 23.10.2025
Stadt Mechernich - Der Bürgermeister -
Fachbereich 2 -Stadtentwicklung-
Im Auftrag
gez. Christoph Breuer
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48 Jahre und drei Monate

Ein Berufsleben für die Stadt Me-Ein Berufsleben für die Stadt Me-Ein Berufsleben für die Stadt Me-Ein Berufsleben für die Stadt Me-Ein Berufsleben für die Stadt Me-
chernich:chernich:chernich:chernich:chernich: Kämmerer und Dezer Kämmerer und Dezer Kämmerer und Dezer Kämmerer und Dezer Kämmerer und Dezer-----
nent Ralf Claßen geht zum 31.nent Ralf Claßen geht zum 31.nent Ralf Claßen geht zum 31.nent Ralf Claßen geht zum 31.nent Ralf Claßen geht zum 31.
Oktober in den Ruhestand - SeinOktober in den Ruhestand - SeinOktober in den Ruhestand - SeinOktober in den Ruhestand - SeinOktober in den Ruhestand - Sein
Fazit: „Ich habe es nie bereut“Fazit: „Ich habe es nie bereut“Fazit: „Ich habe es nie bereut“Fazit: „Ich habe es nie bereut“Fazit: „Ich habe es nie bereut“
Mechernich -Mechernich -Mechernich -Mechernich -Mechernich - Umtriebig. So wür-
de ihn wohl mancher beschrei-
ben. Ein Mann, der schneller
spricht als sein Schatten, sagen
andere. Und den liebevollen Titel
„Party-Dezernent“ trägt er längst
mit einem Augenzwinkern. „Den
habe ich mir hart erarbeitet“, sagt
Ralf Claßen lachend. Wer ihn
kennt, weiß, was gemeint ist.
Kaum ein Fest, kein Jubiläum, kein
Vereinsevent, bei dem er in den
vergangenen Jahrzehnten nicht
dabei war - als Gast, Unterstüt-
zer oder einfach als einer, der
dazugehört. „Ich bin einfach
gerne unter den Leuten. Mir
macht der Austausch Spaß, die
Gespräche, das echte Miteinan-

der, dass ist für mich Heimat“,
sagt er.
Und dieser Heimat war der aus
Kalenberg stammende 65-Jähri-
ge überaus lange treu. 48 Jahre
und drei Monate um genau zu
sein. So lange war Ralf Claßen
Teil der Stadtverwaltung Mecher-
nich. Eine Zeitspanne, die heute
kaum noch jemand erreicht. Als
er 1977 seine Ausbildung begann,
ahnte wohl niemand, dass daraus
fast ein halbes Jahrhundert wer-
den würde. „Ich habe es nie be-
reut“, kann er heute überzeugt
resümieren.
Dass er sich damals für den öf-
fentlichen Dienst entschieden hat,
war im Freundeskreis nicht unbe-
dingt en vogue. „Das war ja nicht
gerade der bestbezahlte Beruf.
Aber mein Vater, der am Bauhof
gearbeitet hat, kannte viele hier
und hat gesagt: „Mach das, Jun-

ge, da hast du Sicherheit und
kannst was bewegen.““ Und er
sollte recht behalten.
Seine ersten Jahre verbrachte Cla-
ßen in einer Verwaltung, die noch
ganz anders funktionierte als heu-
te. „In einem Dreier-Büro gab es
ein einziges Telefon mit so einem
Schwenkarm, damit man sich das
Telefon hin- und herschieben
konnte“, berichtet Claßen. Com-
puter? „Das kam alles erst spä-
ter.“ Die Lohnabrechnungen lie-
fen noch über Magnetkonten, Pro-
gramme mussten minutenlang
geladen werden. „Das war EDV
zu Fuß“, sagt er schmunzelnd.
Prägende Jahre, prägende Men-Prägende Jahre, prägende Men-Prägende Jahre, prägende Men-Prägende Jahre, prägende Men-Prägende Jahre, prägende Men-
schenschenschenschenschen
In all den Jahren gab es Men-
schen, die Claßen besonders be-
einflusst haben. Einer davon war
Horst Müller, sein damaliger Chef
und späterer Kämmerer. „Ein

Ein Leben im Rathaus: Ralf Claßen geht zum 31. Oktober mit einerEin Leben im Rathaus: Ralf Claßen geht zum 31. Oktober mit einerEin Leben im Rathaus: Ralf Claßen geht zum 31. Oktober mit einerEin Leben im Rathaus: Ralf Claßen geht zum 31. Oktober mit einerEin Leben im Rathaus: Ralf Claßen geht zum 31. Oktober mit einer
gehörigen Portion Wehmut in den Ruhestand. Dann war er 48 Jahre undgehörigen Portion Wehmut in den Ruhestand. Dann war er 48 Jahre undgehörigen Portion Wehmut in den Ruhestand. Dann war er 48 Jahre undgehörigen Portion Wehmut in den Ruhestand. Dann war er 48 Jahre undgehörigen Portion Wehmut in den Ruhestand. Dann war er 48 Jahre und
drei Monate lang Teil der Stadtverwaltung Mechernich.drei Monate lang Teil der Stadtverwaltung Mechernich.drei Monate lang Teil der Stadtverwaltung Mechernich.drei Monate lang Teil der Stadtverwaltung Mechernich.drei Monate lang Teil der Stadtverwaltung Mechernich.
Foto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPress

Zwei wichtige Wegbegleiter in der Verwaltung: Ralf Claßen (M.) mitZwei wichtige Wegbegleiter in der Verwaltung: Ralf Claßen (M.) mitZwei wichtige Wegbegleiter in der Verwaltung: Ralf Claßen (M.) mitZwei wichtige Wegbegleiter in der Verwaltung: Ralf Claßen (M.) mitZwei wichtige Wegbegleiter in der Verwaltung: Ralf Claßen (M.) mit
Margit Böttcher und Stefan Mannz.Margit Böttcher und Stefan Mannz.Margit Böttcher und Stefan Mannz.Margit Böttcher und Stefan Mannz.Margit Böttcher und Stefan Mannz.
Foto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPressFoto: Ronald Larmann/pp/Agentur ProfiPress

Prägende Personen seiner beruflichen Laufbahn waren Horst Müller undPrägende Personen seiner beruflichen Laufbahn waren Horst Müller undPrägende Personen seiner beruflichen Laufbahn waren Horst Müller undPrägende Personen seiner beruflichen Laufbahn waren Horst Müller undPrägende Personen seiner beruflichen Laufbahn waren Horst Müller und
Margit Böttcher - hier mit Ralf Claßen während eines Betriebsausflugs.Margit Böttcher - hier mit Ralf Claßen während eines Betriebsausflugs.Margit Böttcher - hier mit Ralf Claßen während eines Betriebsausflugs.Margit Böttcher - hier mit Ralf Claßen während eines Betriebsausflugs.Margit Böttcher - hier mit Ralf Claßen während eines Betriebsausflugs.
Foto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPress

Pass- und Bewerbungsfoto: Der jun-Pass- und Bewerbungsfoto: Der jun-Pass- und Bewerbungsfoto: Der jun-Pass- und Bewerbungsfoto: Der jun-Pass- und Bewerbungsfoto: Der jun-
ge Ralf Claßen startete seine Ausbil-ge Ralf Claßen startete seine Ausbil-ge Ralf Claßen startete seine Ausbil-ge Ralf Claßen startete seine Ausbil-ge Ralf Claßen startete seine Ausbil-
dung bei der Stadt 1977, inklusivedung bei der Stadt 1977, inklusivedung bei der Stadt 1977, inklusivedung bei der Stadt 1977, inklusivedung bei der Stadt 1977, inklusive
passender 70er-Jahre-Frisur.passender 70er-Jahre-Frisur.passender 70er-Jahre-Frisur.passender 70er-Jahre-Frisur.passender 70er-Jahre-Frisur.
Foto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPressFoto: privat/pp/Agentur ProfiPress

Den Austausch mit den Partnerstädten pflegte der Dezernent ebenfallsDen Austausch mit den Partnerstädten pflegte der Dezernent ebenfallsDen Austausch mit den Partnerstädten pflegte der Dezernent ebenfallsDen Austausch mit den Partnerstädten pflegte der Dezernent ebenfallsDen Austausch mit den Partnerstädten pflegte der Dezernent ebenfalls
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großartiger Mensch, sozial, kol-
legial, menschlich - und trotzdem
streng, wenn“s sein musste. Von
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ihm habe ich unglaublich viel ge-
lernt.“ Über 30 Jahre arbeiteten
die beiden zusammen.
Auch Margit Böttcher gehörte zu
den Menschen, die ihn geprägt
haben als Kollegin, Wegbegleite-
rin, Freundin. „Wir saßen damals
zu dritt in einem Büro, man be-
kam alles voneinander mit, gute
und schlechte Tage. Das schweißt
zusammen.“ Ihre gemeinsame
Zeit beschreibt Claßen als prä-
gend, fast familiär. „Margit war
jemand, auf den man sich immer
verlassen konnte.“ Das war auch
so, als Ralf Claßen und seine Fa-
milie in Gemünd von der Flut heim-
gesucht wurden. Margit Böttcher
und ihre Familie waren sofort da,
um zu helfen.
Weitere wichtige Weggefährten
waren Stefan Mannz, Christian
Baans und Dr. Hans-Peter Schick.
„Stefan ist total ruhig, das ge-
naue Gegenteil von mir, und fach-
lich brillant, wir haben uns immer
perfekt ergänzt“, sagt der 65-Jäh-
rige. Gemeinsam mit dem Beige-
ordneten Christian Baans haben
sie insbesondere die Finanzen der
Stadt modernisiert. Beim Umstieg
von der alten Kammeralistik hin
zum Neuen Kommunalen Finanz-
management (NKF) war Mecher-
nich ganz vorne mit dabei.
Gefragte ReferentenGefragte ReferentenGefragte ReferentenGefragte ReferentenGefragte Referenten
Claßen und Mannz wurden zu ge-
fragten Referenten, reisten durch
die ganze Republik, hielten Semi-
nare, gaben Schulungen, erklär-
ten Kommunen wie moderner Ver-
waltungshaushalt funktioniert.
„Wir haben damals zahlreiche
Schulungen gegeben, von der
kommunalen Ebene bis zu Land-
kreisen. Das war eine aufregende
Zeit“, erinnert sich Claßen, der
auch schwierige Phasen für den
Stadthaushalt mitgemacht hat.
2010 musste konsolidiert werden.

Personalkosten mussten runter,
die Stadtverwaltung wurde
schlanker und auf Effizienz ge-
trimmt.
„Ab 2015 ging es dann wieder
aufwärts“, sagt der Dezernent.
Zehn Jahre in Folge waren die
Haushalte positiv, die sogenann-
te Ausgleichsrücklage konnte gut
gefüllt werden. Ein Polster, das
nun helfen muss, die schwieriger
werdenden Zeiten zu überstehen.
Zurück zu den prägenden Perso-
nen während seiner Rathaus-Zeit.
Denn bei der Auflistung darf Bür-
germeister Dr. Hans-Peter Schick
definitiv nicht fehlen. Immerhin
haben beide insgesamt 26 Jahre
gemeinsam die Geschicke der
Stadt mitgestaltet. „Insbesondere
in den zurückliegenden 15 Jahren
haben wir ganz eng zusammen-
gearbeitet und gemeinsam auch
vieles bewirkt. Der eine konnte
sich auf den anderen verlassen“,
stellt Claßen fest. So sei es auch
Hans-Peter Schick gewesen, der
ihm 2018 geraten habe, nicht für
Schleiden als Bürgermeister an-
zutreten. „Ein sehr guter Rat.“
Auch weil Mechernich einfach sei-
ne Heimat ist. „Ich bin hier groß
geworden, hab hier Fußball ge-
spielt, gefeiert, gearbeitet“, sagt
der verheiratete Vater zweier Kin-
der und zweifacher Opa, der seit
1991 in Gemünd lebt.
In fast fünf Jahrzehnten hat Cla-
ßen die Stadtverwaltung wachsen
und sich verändern sehen. „Frü-
her war“s familiärer, heute pro-
fessioneller. Damals waren wir
mehr „Obrigkeitsverwaltung“,
inzwischen sind wir mehr Dienst-
leistungsunternehmen gewor-
den“, stellt der scheidende De-
zernent fest. Was für ihn in all den
Jahren gleichgeblieben ist? „Ich
habe mich immer wertgeschätzt
gefühlt.“ Ein Gefühl, das er auch

seinem Team immer habe mitge-
ben wollen. Ihm sei immer wich-
tig gewesen, dass man
miteinander redet, dass man sich
gegenseitig ernst nimmt.
Stark durch Stark durch Stark durch Stark durch Stark durch TTTTTeamworkeamworkeamworkeamworkeamwork
Teamwork war eine weitere Säu-
le seiner Arbeit. „Ohne ein gutes
Team kannst du gar nicht führen“,
sagt Claßen, der sich immer auf
seine Teamleitungen habe verlas-
sen können. Kein Wunder, dass er
dankbar dafür ist, dass er immer
auf Kollegen wie Manuela Holt-
meier, Stefan Mannz, Fotini Bung,
Holger Schmitz, Kathi Jakob, Mi-
chael Käppeler habe bauen kön-
nen.
Auch deshalb sei er immer gerne
zur Arbeit ins Rathaus gekommen.
Die sei in einer „kleineren“ Ver-
waltung wie Mechernich auch
immer abwechslungsreich. „Na-
türlich hätte man für mehr Gehalt
in eine größere Behörde wech-
seln können, aber da ist man nur
eine Nummer, bearbeitet

möglicherweise nur die Buchsta-
ben A bis C“, so Claßen. Das sei
nichts für ihn gewesen. Ihn habe
die breite der Aufgaben in Me-
chernich immer gereizt, mitunter
eben auch das familiäre und dass
man die Menschen, mit denen
man es zu tun hat, eben auch im
Alltag immer wieder trifft.
Neben der Umstellung der Haus-
haltsführung oder die Etablierung
eines interaktiven Haushalts für
mehr Transparenz gegenüber Po-
litik und Bürgern erinnert sich der
Kämmerer besonders an die Euro-
Umstellung. Das war eine span-
nende Zeit. „In der Untertagean-
lage der Bundeswehr hatte die
NRW-Bank damals das Hartgeld
gelagert.“
Wichtig für ihn war auch immer
der Austausch mit den Partner-
städten. Skarszewy in Polen und
Nyons in Frankreich. „Diesen Aus-
tausch habe ich immer sehr gerne
begleitet“, sagt Claßen. Dass er
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im April dieses Jahres in Frank-
reich zum Olivenritter geschlagen
wurde, ist ein Beleg dafür, dass
sein Engagement auch dort aner-
kannt ist. „Darauf bin ich schon
sehr stolz“, so der Dezernent, der
auch der Mechernich-Stiftung vor-
sitzt.
Ein Amt, das er auch im Ruhe-
stand weiter ausüben möchte.
Genauso wie sein Engagement im

Förderverein des Kreiskranken-
hauses Mechernich. Langweilig
wird ihm ab dem 1. November
sowieso nicht werden. Bei der
Wahl am 14. September wurde er
für die CDU schließlich in den
Kreistag gewählt. „Auf die die
neuen Herausforderungen freue
ich mich schon“, sagt der Mann,
der als Mechernicher Kämmerer
nicht selten die Höhe der Kreis-

umlage kritisiert hat. Man darf
also gespannt sein, welcher Hut
im Kreistag nun die Oberhand
gewinnt.
Kreistag und DozentKreistag und DozentKreistag und DozentKreistag und DozentKreistag und Dozent
Wenn er dort einmal nicht gefor-
dert ist, wird er dennoch ausge-
lastet sein. Denn seine Tätigkeit
als Dozent beim Rheinischen Stu-
dieninstut für kommunale Verwal-
tung wird er fortsetzen und aus-
bauen. „An vier Tagen in der Wo-
che werde ich in Köln unterrich-
ten“, so Claßen. Seinen Schüler-
innen und Schülern wird er dort in
der Hauptsache die Feinheiten
des kommunalen Haushalts nä-
her bringen. Neben den nackten
Zahlen wird er sicherlich auch sei-
ne Erfahrungen im Umgang mit
der Politik weitergeben. Denn
auch das war ihm immer wichtig,
dass er „seinen“ Haushalt ver-
ständlich rüberbringt, damit er im
Rat auch eine Mehrheit findet.
„Die 48 Jahre sind unglaublich
schnell vergangen“, sagt er sehr
bedächtig. Für einen Mann, der
sonst schneller spricht als sein
Schatten, ist das ein Indiz dafür,
dass beim Gedanken an den Ru-
hestand doch eine gehörige Por-
tion Wehmut aufkommt. Was si-
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cher ist? Der Titel „Party-Dezer-
nent“ wird ihm auch über seine
aktive Zeit hinaus bleiben. Um-
triebig bleibt er sowieso. Und nach
48 Jahren und drei Monaten in
der Stadtverwaltung Mechernich
ist noch etwas gewiss: Niemals
geht man so ganz...
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress

Zeichen lebendiger Freundschaft
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Mechernich/NyonsMechernich/NyonsMechernich/NyonsMechernich/NyonsMechernich/Nyons - Mit bewe-
genden Worten und sichtbarer
Rührung wurde am Wochenende
feierlich der „Chantal-Gougouzi-

an-Weg“ in Mechernich einge-
weiht. Etwa einhundert Gäste,
darunter zahlreiche Mitglieder
des Freundeskreises Mechernich-
Nyons, Vertreter der Stadtverwal-
tung, Delegationen aus der fran-
zösischen Partnerstadt Nyons
(darunter auch die „Olivenritter“)
sowie die Familie Gougouzian
(Ehemann Hervé, Sohn Sylvain und
Tochter Emilie mit ihren Famili-
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en) versammelten sich im Neu-
baugebiet „Auf der Wäsche“, um
einer Frau zu gedenken, die als
langjährige Vorsitzende des „Co-
mité des Jumelage“ wie kaum eine
andere für die deutsch-französi-
sche Freundschaft zwischen den
Partnerstädten stand.
„Herzensangelegenheit“„Herzensangelegenheit“„Herzensangelegenheit“„Herzensangelegenheit“„Herzensangelegenheit“
Der Mechernicher Bürgermeister
Dr. Hans-Peter Schick erinnerte
in seiner Rede daran, dass Stra-
ßennamen Geschichten erzählen
- und dass die nun nach Chantal
Gougouzian benannte Straße ein
Kapitel der Versöhnung und
Freundschaft fortschreibe, das mit
der Partnerschaft zwischen Me-
chernich und Nyons 1967 begann.
„Chantal hat diese Freundschaft
gelebt“, so Dr. Schick: „Für sie
war das Engagement im Partner-
schaftskomitee keine Aufgabe,
sondern eine Herzensangelegen-
heit.“ Die Lehrerin aus Nyons
habe unermüdlich Schüleraustau-
sche organisiert, Kontakte ge-
pflegt und immer wieder Brücken

geschlagen - mit Offenheit, Ener-
gie und großer Herzlichkeit.
Im Namen der Stadt Mechernich
zollten unter anderem auch der
stellvertretende Bürgermeister
Günter Kornell, Stadtkämmerer
Ralf Claßen, Teamleiterin Manu-
ela Holtmeier und der baldige
Mechernicher Bürgermeister Mi-
chael Fingel ihren Respekt. Die
Straße im Neubaugebiet neben
der Tagesklinik steht nun als Sym-
bol von unerschütterlicher Freund-
schaft, Wertschätzung und gegen-
seitigem Respekt. Was passt da
besser, als die „Erstauflage“ die-
ses Straßenschildes der Familie
Gougouzian zu schenken...
Von Emotionen überwältigtVon Emotionen überwältigtVon Emotionen überwältigtVon Emotionen überwältigtVon Emotionen überwältigt
Hervé, Sylvain und Emilie würdig-
ten das große Herz ihrer Mutter
und Ehefrau auf ganz besondere
Weise. Hervé: „Sie ehren mit der
Straße nicht nur ihr Andenken,
sondern auch die Werte, die sie
verkörpert hat - Großzügigkeit,
Selbstlosigkeit, Engagement und
die unerschütterliche Liebe.“ Ihr
Vermächtnis lebe weiter: „In je-
dem Schüler, der diese Grenze
überschritten hat. In jedem Leh-
rer, den sie inspiriert hat. In jeder
deutsch-französischen Freund-
schaft, die unter ihrem wohlwol-
lenden Blick entstanden ist.“
Auch Sylvain fand bewegende
Worte: „Vor 33 Jahren haben wir
diese Stadt entdeckt und uns
sofort in sie verliebt. Meine Mut-
ter und vor ihr Georges Girard
übernahmen ihre Aufgaben mit
Selbstlosigkeit und großem per-
sönlichem Engagement.“
Seine Schwester Emilie ergänzte:
„Meine Mutter war eine Brücke
zwischen den Kulturen. Es rührt
mich zutiefst, ihren Namen nun in
der Landschaft dieser Stadt ein-
graviert zu sehen. Ich stelle mir
vor, dass auf dieser Straße kleine

Momente des Glücks entstehen -
Gespräche, Begegnungen, Wie-
dersehen. So, wie sie es sich
immer gewünscht hätte...“ Als sie
sich dann an ihre vielen persönli-
chen Erlebnisse in Mechernich
erinnerte, überwältigten sie die
Gefühle - und die Menge schwieg
andächtig.
„Mit Mut und Leidenschaft“„Mit Mut und Leidenschaft“„Mit Mut und Leidenschaft“„Mit Mut und Leidenschaft“„Mit Mut und Leidenschaft“
Auch Pierre Combes, Bürgermeis-
ter von Nyons, betonte die Be-
deutung des Moments: „Wir eh-
ren heute das Andenken, das En-
gagement und die Persönlichkeit
unserer Freundin Chantal. Sie hat
mit Mut und Leidenschaft dazu
beigetragen, dass unsere Städte-
partnerschaft lebt - in guten wie
in schwierigen Zeiten“. Er erin-
nerte zugleich an die enge per-
sönliche Freundschaft zwischen
ihm und Schick, die über 25 Jahre
gewachsen sei - ein Sinnbild dafür,
was die Partnerschaft zwischen
beiden Städten ausmacht.
In herzlichen Worten gedachte
auch Wilfried Hamacher, Vorsit-
zender des Freundeskreises Me-
chernich-Nyons, seiner langjähri-
gen Freundin: „Die Rue Chantal
Gougouzian ist mehr als ein Stra-
ßenname. Sie ist ein Symbol - für
die vielen Brücken, die Chantal
gebaut hat, und für die Wege, die
wir gemeinsam mit ihr gegangen
sind.“ Die Erinnerung an sie sei
Verpflichtung und Inspiration
zugleich, den Geist der Freund-
schaft weiterzutragen.
Auch im Namen von Caroline Gar-
cia, ehemalige Elternvertreterin
und Wegbegleiterin Chantals,
schilderte Wahl in einer persönli-
chen Ansprache die vielseitige
Persönlichkeit der Geehrten - als
engagierte Lehrerin, hingebungs-
volle Mutter und mutige Frau, die
bis zuletzt voller Lebensfreude
war: „Dank dir, Chantal, haben
wir viele Freunde gefunden. Fami-
lien, die uns wie eigene aufge-
nommen haben. Dein Name, dein
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Engagement und dein Wirken sind
nun verewigt.“
Der frühere stellvertretende Part-
nerschaftsvorsitzende Gerhard
Lenz konnte aus gesundheitlichen
Gründen nicht anwesend sein,
sandte jedoch ein Grußwort, vor-
getragen vom stellvertretenden
Vorsitzenden Andreas Sack, in
dem er Chantals Energie, Mensch-
lichkeit und ihren unermüdlichen
Einsatz würdigte: „Chantal erhält
heute die Ehre, die sie verdient.“
„In unseren Herzen“„In unseren Herzen“„In unseren Herzen“„In unseren Herzen“„In unseren Herzen“
Nach der Einweihung, musikalisch
umrahmt vom Musikverein Eicks,
ging es in der Aula der St. Barba-
ra-Schule weiter, wo bei einem
Empfang mit erfrischenden Ge-
tränken, mehr Musik und vielen
Erinnerungen an gemeinsame
Begegnungen die deutsch-franzö-
sische Freundschaft gefeiert wur-
de. Dort überreichte die Stadtver-
waltung der Familie Gougouzian
symbolisch das Straßenschild als
Zeichen bleibender Verbunden-
heit, dass der Bauhof in der Zwi-
schenzeit heimlich wieder abge-
baut hatte. Doch auch weitere
Geschenke wie Fotos, Urkunden,
Blumen, eine Baum-Holzfigur und
auch feine Tröpfchen tauschte man
gut gelaunt aus.
Festliche, deutsch-französische
Deko samt Flaggen, Blumen und
Ballons organisierte die Mecher-
nicher Stadtverwaltung. Doch
auch diverse Köstlichkeiten wie
feine Würste, Käse, Obst oder Bre-
zeln trafen auf viele hungrige Gäs-
te, währen der Musikverein Eicks
aufspielte - samt Hervé und Syl-
vain als Gast-Trompeter.
„Menschen wie Chantal Gougou-
zian sind es, die den europäischen
Gedanken mit Leben füllen“, fass-
te Bürgermeister Dr. Hans-Peter
Schick zusammen: „Ihr Name wird
fortan nicht nur auf diesem Stra-
ßenschild stehen, sondern auch
in unseren Herzen weiterleben.“
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress
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Rotes Kreuz und Reservisten Hand in Hand
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bern im Stadtgebiet Mechernichbern im Stadtgebiet Mechernichbern im Stadtgebiet Mechernichbern im Stadtgebiet Mechernichbern im Stadtgebiet Mechernich
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fortgesetztfortgesetztfortgesetztfortgesetztfortgesetzt
MechernichMechernichMechernichMechernichMechernich - Mit vereinten Kräf-
ten haben Mitglieder der Reser-
vistenkameradschaft Mechernich
und des Rotkreuz-Ortsvereins
Mechernich jetzt Kriegsgräber auf
dem Friedhof an der Alten Kirche
instandgesetzt.
Ihren Auftakt hatte die Aufarbei-
tung von Ruhestätten von Kriegs-
opfern im Stadtgebiet Mechernich
bereits im Frühjahr in Antweiler
genommen, wo unter der Leitung
von Oberstabsfeldwebel a. D. Hol-
ger Witzsche Kriegsgräber des
russischen Kriegsgefangenen Ni-
kolai Tschernow (†1943) und der
zehn zaristischen Soldaten Sergej
Afanikin, Iwan Tustschenko, Alex
Sokin, Peter Iwanof, Ignatz Tutsch-
ko, Semion Astaschin, Nikolai Lu-
schin, Pegassi Suworow, Akim Kim
und Teodor Tschalkow aus dem
Ersten Weltkrieg aufgearbeitet
worden waren.
In Zusammenarbeit mit der Stadt-
verwaltung Mechernich, die Ma-
terial zur Verfügung stellte, wur-
den Blumen gepflanzt, die Gräber
gereinigt und die Randbefestigun-
gen erneuert. Jetzt wurden die
Arbeiten zusammen mit dem Ro-
ten Kreuz an der zentralen
Kriegsgräbergedenkstätte in Me-

chernich fortgesetzt - und das in
deutlich größerem Umfang.
„Erinnerungskultur“„Erinnerungskultur“„Erinnerungskultur“„Erinnerungskultur“„Erinnerungskultur“
„Kriegsgräberfürsorge ist geleb-
te Erinnerungskultur“, sagte Hol-
ger Witzsche dem Mechernicher
„Bürgerbrief“. Der pensionierte
Oberstabsfeldwebel, der lange
beim Luftwaffenversorgungsregi-
ment und seinen Nachfolgeein-
heiten in Mechernich und Köln-
Wahn stationiert war, recherchiert
seit Jahren in Zusammenarbeit mit
dem Mechernicher Friedhofsamt
letzte Ruhestätten von Militäran-
gehörigen im Stadtgebiet.
Die Arbeiten, die am 18. Oktober
auf dem Friedhof an der Alten Kir-
che begannen und vermutlich
noch einige Tage in Anspruch neh-
men werden, seien umfangreich
vorbereitet worden und verlang-
ten eine enge Abstimmung aller
Beteiligten, schreibt Dr. Ralf He-
ming, der Vorsitzende der Reser-
visten von Mechernich und Bad
Münstereifel.
Die örtliche Rotkreuz-Bereit-
schaft unter der Leitung von Sa-
scha Suijkerland rückte ebenfalls
mit zahlreichen Helfern und
schwerem Gerät an - inklusive Lkw
und Anhänger. Auch die Stadt
Mechernich unterstützte die Ak-
tion wieder tatkräftig.
Der Bauhof stellte Material wie
Hochdruckreiniger, Wasserfässer
und Kabeltrommeln zur Verfü-
gung, das Grünflächenamt hatte

bereits im Vorfeld Freischneide-
arbeiten durchgeführt. Fachkun-
dige Hilfe kam außerdem vom Me-
chernicher Steinmetzbetrieb Mar-

kus und Beate Simons, der spezi-
elle Reinigungsmittel und seine
Expertise beisteuerte.
Gemeinsam wurden Wege abge-
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stochen, Freiflächen vom Moos
befreit und rund die Hälfte der
Grabsteine gereinigt. Die Zu-
wegung zu den Gräbern und zur
Leichenhalle ist inzwischen fast
vollständig gesäubert, der Hang
zwischen Ehrenmal und Halle über-
arbeitet. Dabei wurde ein alter
Plattenweg wieder freigelegt, der
vermutlich zwei Jahrzehnte lang
unter Bewuchs verborgen war.
Abschließend wurden alle Kreuze
mit einer Speziallösung gegen
Moos und Flechten behandelt.
„Es war eine ausgezeichnete Zu-

sammenarbeit zwischen dem Ro-
ten Kreuz und der Reservistenka-
meradschaft“, freute sich Holger
Witzsche am Ende des Einsatzta-
ges. Besonders die Mischung aus
erfahrenen Reservisten und jun-
gen DRK-Mitgliedern sei ein tol-
les Signal: „Diese generations-
übergreifende Zusammenarbeit
ist ein Zeichen dafür, dass die Er-
innerung an die Opfer von Krieg
und Gewalt weiterlebt.“
„Mehr als ein Ritual“„Mehr als ein Ritual“„Mehr als ein Ritual“„Mehr als ein Ritual“„Mehr als ein Ritual“
Auch Dr. Ralf Heming, der Vorsit-
zende der an die hundert Mitglie-

der zählenden Reservistenkame-
radschaft Bad Münstereifel/Me-
chernich, zeigte sich beeindruckt
vom Engagement der Beteiligten
und dankte dem Roten Kreuz, der
Stadtverwaltung Mechernich und
dem Steinmetzunternehmen Si-
mons für die Unterstützung. Für
die kommenden Monate seien
weitere Maßnahmen geplant -
etwa der Abriss beschädigter Um-
randungen, Neupflanzungen von
Bäumen und eine neue gemauer-
te Einfassung der Gedenkstätte.
Heming: „Die Pflege und Instand-

setzung von Kriegsgräberstätten
ist mehr als ein Ritual. Sie ist
eine Verpflichtung aus der Ge-
schichte, die uns mahnt, den Frie-
den zu bewahren.“ Gerade in Zei-
ten, in denen die letzten Zeitzeu-
gen des Zweiten Weltkriegs ver-
schwänden und in Europa erneut
Krieg herrsche, sei es wichtig, die
Erinnerung wachzuhalten. „Hin-
ter jedem Kreuz steht ein mensch-
liches Schicksal - ein Verlust, der
uns daran erinnert, wie zerbrech-
lich Leben und Frieden sind.“
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress

Ein Stück Geschichte kehrt zurück
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Kommerner Gerichtssäule ent-Kommerner Gerichtssäule ent-Kommerner Gerichtssäule ent-Kommerner Gerichtssäule ent-Kommerner Gerichtssäule ent-
steht im örtlichen Freilichtmuse-steht im örtlichen Freilichtmuse-steht im örtlichen Freilichtmuse-steht im örtlichen Freilichtmuse-steht im örtlichen Freilichtmuse-
um als meisterhafte Nachbildungum als meisterhafte Nachbildungum als meisterhafte Nachbildungum als meisterhafte Nachbildungum als meisterhafte Nachbildung
- Bewegte Geschichte - „Rück-- Bewegte Geschichte - „Rück-- Bewegte Geschichte - „Rück-- Bewegte Geschichte - „Rück-- Bewegte Geschichte - „Rück-
kehr“ an alten Platzkehr“ an alten Platzkehr“ an alten Platzkehr“ an alten Platzkehr“ an alten Platz
Mechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-Kommern - Es ist ein
Stück Geschichte, das Kommern
über Jahrhunderte prägte - und
nun, nach fast 60 Jahren, in das

Herz des Ortes zurückkehrt: die
historische Gerichtssäule, einst
Symbol der niederen Gerichtsbar-
keit im Ort. Im örtlichen LVR-Frei-
lichtmuseum wurde sie über Jahr-
zehnte bewahrt und restauriert.
Nun entsteht dort, dank Stein-
metz-Meisterin Ulrike Glaubitz,
eine detailgetreue Nachbildung in

traditioneller Handwerkskunst.
Übergeben werden soll das Werk
nach seiner Fertigstellung an die
Bürgerinnen und Bürger von
Kommern und künftig wieder an
alter Stelle stehen: der Ecke Köl-
ner Straße/Kirchberg.
So wohnte auch der Mechernicher
Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick

dem ersten „Schlag“ bei, den der
Kommerner Ortsbürgermeister Rolf
Jaeck persönlich mit Hammer und
Meißel tat. Danach übernahm die
Spezialistin, die die Nachbildung in
monatelanger Arbeit und über 200
Arbeitsstunden anfertigen wird.
Dabei sei jeder herzlich eingela-

Fortsetzung auf S. 18
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Tradition bewahren - Natur schützen
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den, ihr bei der Arbeit in der Bau-
gruppe „Bergisches Land“ über die
Schulter zu schauen. Rund 2,30
Meter werde die fertige Säule mes-
sen - samt Kugelabschluss und fei-
ner Profilausbildung.
Zeichen von MachtZeichen von MachtZeichen von MachtZeichen von MachtZeichen von Macht
„Die Gerichtssäule war ein Hoheits-
zeichen. Jeder wusste damals:
Kommern hat eine eigene Gerichts-
barkeit“, erklärt Museumschef Dr.
Carsten Vorwig die Bedeutung des
steinernen Symbols. Errichtet ver-
mutlich im 17. Jahrhundert, mar-
kierte die Säule über Generationen
hinweg die Macht der Obrigkeit.
Oft stand sie zwischen weltlicher
und kirchlicher Macht - unweit von
Kirche und Burg.
Eine Anekdote aus den 1960er-
Jahren aber zeigt, wie sich die
Zeiten änderten: nach einer Rats-
sitzung schossen die Herren ei-
nes Nachts - nach Genuss von viel
Alkohol - kurzerhand mit einem
Jagdgewehr quer über die Straße
auf die Gerichtssäule. Ein leich-
tes, stationäres Ziel. Direkt am
nächsten Morgen soll Gemeinde-
direktor Norbert Leduc dann di-
rekt das Museum gebeten haben,
sich des geschundenen steiner-
nen Stückes anzunehmen, das
seinen neuen Platz fortan in der
Baugruppe Eifel fand.
„Viele Kommerner hatten sich ge-
wünscht, das Original wieder an
den alten Platz zurückzuholen“, so
Bürgermeister Dr. Schick. Eine
Rückgabe sei aus rechtlichen Grün-

den aber nicht möglich. Stattdes-
sen einigte man sich auf einen
Kompromiss: Die Museums-Stein-
metzin fertigt eine exakte Kopie
an. Sie freut sich: „Das ist für mich
ein besonders schönes und span-
nendes Projekt. Denn die Gerichts-
säule ist nicht nur ein Stück Hand-
werkskunst, sondern erzählt auch
vom gesellschaftlichen Leben ver-
gangener Jahrhunderte.“ Entspre-
chend erfreut und dankbar waren
auch Bürgermeister Dr. Schick und
Ortsbürgermeister Jaeck für das
Engagement aller Beteiligten.
„Auf Schultern von Riesen“„Auf Schultern von Riesen“„Auf Schultern von Riesen“„Auf Schultern von Riesen“„Auf Schultern von Riesen“
Glaubitz arbeitet dabei wie ihre
Zunft seit Jahrhunderten: vom gro-
ben Spitzeisen über das Zahnei-

sen bis hin zu feinen Schablonen,
die ihr die Museumschreinerei
passgenau angefertigt hatte: „Wir
Steinmetze stehen auf den Schul-
tern von Riesen und führen die al-
ten Techniken mit modernem Werk-
zeug fort.“ Die Materialkosten über-
nimmt die Mechernicher Stadtver-
waltung. Der verwendete Sand-
stein kommt aus dem Kylltal. „Das
ist ein sehr schönes, gebändertes
Material“, so Glaubitz.
Wie man es aus dem Museum
kennt, leben im Rahmen dieses
Projektes auch andere alte Bräu-
che auf. Zerbricht während der
Arbeit ein Werkstück, trägt es den
Namen „Bernhard“ und wird fei-
erlich bestattet - samt „Leichen-
schmaus“ für die Kollegen. Dies
soll die besondere Wertigkeit von

Material und Arbeit unterstrei-
chen. „Aber einen Bernhard will
ich mir hier ersparen“, schmun-
zelt die Steinmetzin.
Bis Mai nächsten Jahres soll die
Nachbildung vollendet sein, auf-
gestellt auf einem stabilen Funda-
ment - fest verdübelt und wetter-
beständig. „Damit bekommen die
Bürgerinnen und Bürger ein Stück
ihrer Geschichte zurück“, so Dr.
Vorwig. Mit der Rückkehr der Ge-
richtssäule schließt sich also ein
Kreis: Was einst Symbol der Ge-
richtsbarkeit war, wird heute zum
Zeichen lebendiger Erinnerungs-
kultur - geschaffen in traditionel-
ler Handarbeit und getragen von
dem Wunsch, Geschichte und Hei-
mat wieder enger zu verbinden.
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress

Auf dem Plan lässt sich die rundAuf dem Plan lässt sich die rundAuf dem Plan lässt sich die rundAuf dem Plan lässt sich die rundAuf dem Plan lässt sich die rund
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ahnen. Foto: Henri Grüger/pp/ahnen. Foto: Henri Grüger/pp/ahnen. Foto: Henri Grüger/pp/ahnen. Foto: Henri Grüger/pp/ahnen. Foto: Henri Grüger/pp/
Agentur ProfiPressAgentur ProfiPressAgentur ProfiPressAgentur ProfiPressAgentur ProfiPress

So gelingen Brauchtumsfeuer inSo gelingen Brauchtumsfeuer inSo gelingen Brauchtumsfeuer inSo gelingen Brauchtumsfeuer inSo gelingen Brauchtumsfeuer in
Mechernich und dem Kreis Eus-Mechernich und dem Kreis Eus-Mechernich und dem Kreis Eus-Mechernich und dem Kreis Eus-Mechernich und dem Kreis Eus-
kirchen ohne Umwelt- und Ge-kirchen ohne Umwelt- und Ge-kirchen ohne Umwelt- und Ge-kirchen ohne Umwelt- und Ge-kirchen ohne Umwelt- und Ge-
sundheitsrisikensundheitsrisikensundheitsrisikensundheitsrisikensundheitsrisiken
Mechernich/Kreis EuskirchenMechernich/Kreis EuskirchenMechernich/Kreis EuskirchenMechernich/Kreis EuskirchenMechernich/Kreis Euskirchen - Ob
Martinsfeuer, Osterfeuer, oder
andere traditionelle Anlässe -
Brauchtumsfeuer haben in Me-
chernich und dem gesamten im
Kreis Euskirchen eine lange Tra-
dition. Damit sie aber nicht zu
Umweltproblemen führen, betont
die Kreisverwaltung: „Brauch-
tumsfeuer sind keine Gelegenheit
zur Abfallbeseitigung und sollen
keine Tiere gefährden!“
Denn: „Martinsfeuer sind keine
Entsorgungsgelegenheit für zum
Beispiel lackierte oder furnierte
Hölzer, Sperrmüll oder Altreifen“,
betont Marco Weber von der Unte-
ren Abfallwirtschaftsbehörde. „Die-
se Abfälle setzen beim Verbrennen
Schadstoffe frei, die Mensch und

Umwelt belasten. In den Feuern
dürfen ausschließlich naturbelas-
senes, unbehandeltes Holz oder
Baum- und Strauchschnitt ver-
brannt werden. Das Verbrennen
von allen anderen Abfällen ist eine
Ordnungswidrigkeit, die mit Geld-
bußen geahndet werden kann.
Auch die Zuhilfenahme von Brand-
beschleunigern wie Altölen, Diesel
und anderer flüssige Brennstoffe
ist nicht erlaubt.“
„Kann für „Kann für „Kann für „Kann für „Kann für TTTTTiere lebensgefährlichiere lebensgefährlichiere lebensgefährlichiere lebensgefährlichiere lebensgefährlich
werden“werden“werden“werden“werden“
Auch aus Sicht des Naturschutzes
ist beim Aufbau der Feuer beson-
dere Sorgfalt geboten: „Holz- und
Strauchhaufen sind für viele Tiere
ein beliebter Unterschlupf“, er-
klärt Rebekka Vogel von der Un-
teren Naturschutzbehörde: „Igel
nutzen die Haufen als Tagesver-
steck, einige Vogelarten können
hier ihre Jungen aufziehen. Ge-
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hölzhaufen, die schon lange lie-
gen, beherbergen außerdem noch
eine Vielzahl an Amphibien, Rep-
tilien und Insekten in den boden-
nahen Schichten. Wenn der Holz-
haufen schon Tage oder Wochen
vor dem Abbrennen aufgeschich-
tet wird, kann das für diese Tiere
lebensgefährlich werden.“
Um sie zu schützen, rät die Natur-
schutzbehörde dazu, die Haufen
kurz vor dem Entzünden einmal
komplett umzuschichten, damit
die Tiere rechtzeitig fliehen kön-

nen. Haufen, die nachweislich
bereits ein Nest mit Gelege be-
herbergen, dürfen allerdings nicht
mehr umgeschichtet oder ange-
zündet werden. Macht man es
dennoch, so ist dies ein Verstoß
gegen das Bundesnaturschutzge-
setz, da alle Vogelarten in
Deutschland und deren Fortpflan-
zung- und Ruhestätten geschützt
sind. Werden diese „Spielregeln“
beachtet, so sind Brauchtumsfeu-
er ein echtes Gemeinschaftserleb-
nis - traditionsbewusst, sicher und

umweltverträglich.
Für die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen sind die Ver-
anstalter verantwortlich. Brauch-
tumsfeuer sind bei der Ordnungs-
behörde der jeweiligen Stadt-
oder Gemeinde anzuzeigen. Zu-
widerhandlungen können auch bei
den Ordnungsbehörden gemeldet
werden.
Bei Fragen geben die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinden oder des Kreises Euskir-
chen Auskunft. Bei der Unteren

Abfallwirtschaftsbehörde ist das
Marco Weber, telefonisch erreich-
bar unter (0 22 51) 1 51 40 oder
per Mail unter
marco.weber@kreis-
euskirchen.de.
Bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde gibt Rebekka Vogel telefo-
nisch unter (0 22 51) 1 59 64 oder
per Mail unter
rebekka.vogel@
kreis-euskirchen.de
Auskunft.
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress

Neues Netzwerk für Betriebe
Kreis Euskirchen gründet „Bünd-Kreis Euskirchen gründet „Bünd-Kreis Euskirchen gründet „Bünd-Kreis Euskirchen gründet „Bünd-Kreis Euskirchen gründet „Bünd-
nis Nachhaltige Unternehmen“ -nis Nachhaltige Unternehmen“ -nis Nachhaltige Unternehmen“ -nis Nachhaltige Unternehmen“ -nis Nachhaltige Unternehmen“ -
Auftakt am 3. Dezember in derAuftakt am 3. Dezember in derAuftakt am 3. Dezember in derAuftakt am 3. Dezember in derAuftakt am 3. Dezember in der
Ideenfabrik EuskirchenIdeenfabrik EuskirchenIdeenfabrik EuskirchenIdeenfabrik EuskirchenIdeenfabrik Euskirchen
Kreis Euskirchen/MechernichKreis Euskirchen/MechernichKreis Euskirchen/MechernichKreis Euskirchen/MechernichKreis Euskirchen/Mechernich -
Der Kreis Euskirchen gründet mit
einer Auftaktveranstaltung am
Mittwoch, 3. Dezember, ab 17 Uhr
in der Euskirchener „Ideenfabrik
Nachhaltige Wirtschaft“ (Josef-
Ruhr-Straße 30) das neue „Bünd-
nis Nachhaltige Unternehmen“.
Ziel ist es, Betriebe in der Regi-
on, so auch aus Mechernich, dabei
zu unterstützen, ihre Geschäfts-
modelle zukunftsorientiert weiter-
zuentwickeln.
Im Mittelpunkt stehen Themen
wie Innovation, Digitalisierung,
Fachkräftesicherung, Energie- und
Ressourceneffizienz sowie sozia-
le Verantwortung. „Damit wird
deutlich: Es geht nicht um ein
weiteres Label, sondern um kon-
krete Inhalte, die Unternehmen
stärken und den Wirtschaftsstand-
ort voranbringen“, so die Kreis-
verwaltung.
Landrat Markus Ramers betont:
„Mit dem Bündnis geben wir un-
seren Unternehmen Rückenwind

für die Zukunft. Wer heute in Digi-
talisierung, Energieeffizienz oder
Innovation investiert, sichert nicht
nur die eigene Wettbewerbsfähig-
keit, sondern stärkt auch den ge-
samten Wirtschaftsstandort Kreis
Euskirchen.“
„Beitr„Beitr„Beitr„Beitr„Beitrag zur langfristigen ag zur langfristigen ag zur langfristigen ag zur langfristigen ag zur langfristigen WWWWWett-ett-ett-ett-ett-
bewerbsfähigkeit“bewerbsfähigkeit“bewerbsfähigkeit“bewerbsfähigkeit“bewerbsfähigkeit“
Das Bündnis bietet den teilneh-
menden Betrieben vielfältige Vor-
teile: „Sie erhalten Zugang zu ei-
nem starken regionalen Netz-
werk, profitieren von Workshops,
Fachveranstaltungen und Schu-
lungen, können ihr Engagement
öffentlich sichtbar machen und
aktiv an regionalen Strategien
mitwirken.“ Damit wird das Bünd-
nis zu einer Plattform für Aus-
tausch, Kooperation und gemein-
sames Handeln - „ein entschei-
dender Beitrag zur langfristigen
Wettbewerbsfähigkeit der Regi-
on.“
„Viele Betriebe haben sich bereits
auf den Weg gemacht, ihr Ge-
schäftsmodell zukunftsweisend
aufzustellen. Mit dem Bündnis
bündeln wir diese Kräfte, schaf-
fen Austausch und machen das

Der Kreis Euskirchen gründet mitDer Kreis Euskirchen gründet mitDer Kreis Euskirchen gründet mitDer Kreis Euskirchen gründet mitDer Kreis Euskirchen gründet mit
einer Auftaktveranstaltung ameiner Auftaktveranstaltung ameiner Auftaktveranstaltung ameiner Auftaktveranstaltung ameiner Auftaktveranstaltung am
3. Dezember in der Euskirchener3. Dezember in der Euskirchener3. Dezember in der Euskirchener3. Dezember in der Euskirchener3. Dezember in der Euskirchener
„Ideenfabrik Nachhaltige Wirt-„Ideenfabrik Nachhaltige Wirt-„Ideenfabrik Nachhaltige Wirt-„Ideenfabrik Nachhaltige Wirt-„Ideenfabrik Nachhaltige Wirt-
schaft“ das neue „Bündnis Nach-schaft“ das neue „Bündnis Nach-schaft“ das neue „Bündnis Nach-schaft“ das neue „Bündnis Nach-schaft“ das neue „Bündnis Nach-
haltige Unternehmen“. Ziel ist es,haltige Unternehmen“. Ziel ist es,haltige Unternehmen“. Ziel ist es,haltige Unternehmen“. Ziel ist es,haltige Unternehmen“. Ziel ist es,
Betriebe dabei zu unterstützen,Betriebe dabei zu unterstützen,Betriebe dabei zu unterstützen,Betriebe dabei zu unterstützen,Betriebe dabei zu unterstützen,
ihre Geschäftsmodelle zukunfts-ihre Geschäftsmodelle zukunfts-ihre Geschäftsmodelle zukunfts-ihre Geschäftsmodelle zukunfts-ihre Geschäftsmodelle zukunfts-
orientiert weiterzuentwickeln.orientiert weiterzuentwickeln.orientiert weiterzuentwickeln.orientiert weiterzuentwickeln.orientiert weiterzuentwickeln.
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Engagement sichtbar. Wir laden
alle Unternehmen ein, Teil dieses
starken Netzwerks zu werden“,
erklärt auch Iris Poth, Leiterin der
Kreiswirtschaftsförderung.
Mitmachen können alle Unter-
nehmen in Mechernich und dem
gesamten im Kreis Euskirchen, die
bereits eine Maßnahme zur Wei-
terentwicklung umgesetzt haben,
sich in der Umsetzung befinden
oder eine konkrete Planung ver-
folgen. Voraussetzung ist außer-
dem eine Ansprechperson für den
Bereich Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen sowie die Bereitschaft,
im nächsten Jahr an zwei Netz-
werkveranstaltungen teilzuneh-
men. Die Partnerschaft im Bünd-
nis gilt für zwei Jahre und wird
anschließend gemeinsam über-
prüft und fortgeführt.
Weitere Infos gibt´s bei Maximili-
an Metzemacher von der Struk-
tur- und Wirtschaftsförderung im
Kreis Euskirchen entweder tele-
fonisch unter (0 22 51) 1 59 77
oder per Mail unter
maximilian.metzemacher@
kreis-euskirchen.de.
Interessierte Unternehmen kön-

nen sich ab sofort unter https://
tinyurl.com/Buendnisauftakt an-
melden. Weitere Informationen
erhalten interessierte Unterneh-
men unter
https://www.ideenfabrik-
kreis-euskirchen.de/buendnis/.
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Erinnerungsgang beginnt mit Einweihung
Schulen und KirchengemeindenSchulen und KirchengemeindenSchulen und KirchengemeindenSchulen und KirchengemeindenSchulen und Kirchengemeinden
rufen am 10. November zum Ge-rufen am 10. November zum Ge-rufen am 10. November zum Ge-rufen am 10. November zum Ge-rufen am 10. November zum Ge-
denkdenkdenkdenkdenken auf - en auf - en auf - en auf - en auf - Arbeitskreis „FArbeitskreis „FArbeitskreis „FArbeitskreis „FArbeitskreis „Fororororor-----
schen - Gedenken - Handeln“ stif-schen - Gedenken - Handeln“ stif-schen - Gedenken - Handeln“ stif-schen - Gedenken - Handeln“ stif-schen - Gedenken - Handeln“ stif-
tete neue Stele - Historisches Fototete neue Stele - Historisches Fototete neue Stele - Historisches Fototete neue Stele - Historisches Fototete neue Stele - Historisches Foto
der Synagoge und Gedenktafelder Synagoge und Gedenktafelder Synagoge und Gedenktafelder Synagoge und Gedenktafelder Synagoge und Gedenktafel
von 1988 wurden integriertvon 1988 wurden integriertvon 1988 wurden integriertvon 1988 wurden integriertvon 1988 wurden integriert
Mechernich -Mechernich -Mechernich -Mechernich -Mechernich - Am Standort der
ehemaligen Synagoge in der Rat-
hergasse wird am Montag, 10.
November, eine neu Gedenkstele
zur Erinnerung an die jüdische
Gemeinde eingeweiht. Die Einwei-
hung um 18 Uhr markiert gleich-
zeitig den Auftakt des diesjähri-

gen Erinnerungsgangs für die Op-
fer von Verfolgung und Gewalt-
herrschaft, der von den weiter-
führenden Schulen und christli-
chen Kirchengemeinden, allen
voran dem Mechernicher Franz
Josef Kremer, organisiert wird.
Die neue Stele wurde auf Initiative
des Arbeitskreises „Forschen -
Gedenken - Handeln“ von Wolf-
gang Freier aus Reifferscheidt ent-
worfen und von dem 23-jährigen
Metallbau-Meister Jannis Müller
aus Hostel gefertigt. Als dauerhaf-
tes Mahnmal soll die Stele nun an

jenem Ort aufgestellt werden, der
einst das Zentrum jüdischen Le-
bens in Mechernich war - und 1938
gewaltsam zerstört wurde. Vor 37
Jahren war an benachbarter Stelle
bereits eine Gedenktafel aus Me-
tall errichtet worden. „Das bishe-
rige Denkmal ist bewusst in das
neue integriert worden, erläuterte
der Kommerner Rainer Schulz vom
Arbeitskreis „Forschen - Geden-
ken - Handeln“.
Die neu geschaffene Stele aus
Corten-Stahl, teils mit Edelrost-
Patina, enthält unter anderem

eine historische Foto-Aufnahme
der Mechernicher Synagoge, so-
wie einen informativen Text dazu.
Die Luftaufnahme von Anselm
Schmitz aus dem Jahr 1886 zeigt
das Gebiet um die Rathergasse
von oben, und damit auch die
markante rechteckige Spitze des
Synagogenturms. Es ist laut Rai-
ner Schulz die einzige noch exis-
tierende Aufnahme des jüdischen
Gotteshauses überhaupt.
Kremer: „Alarmierende Pallelen“Kremer: „Alarmierende Pallelen“Kremer: „Alarmierende Pallelen“Kremer: „Alarmierende Pallelen“Kremer: „Alarmierende Pallelen“
Bürgermeister Dr. Hans-Peter

Fortsetzung auf S. 20
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Diese historische Luftaufnahme von Anselm Schmitz aus dem Jahr 1886Diese historische Luftaufnahme von Anselm Schmitz aus dem Jahr 1886Diese historische Luftaufnahme von Anselm Schmitz aus dem Jahr 1886Diese historische Luftaufnahme von Anselm Schmitz aus dem Jahr 1886Diese historische Luftaufnahme von Anselm Schmitz aus dem Jahr 1886
zeigt unter „Punkt 2“ die Turmspitze der Synagoge. Es ist das einzigezeigt unter „Punkt 2“ die Turmspitze der Synagoge. Es ist das einzigezeigt unter „Punkt 2“ die Turmspitze der Synagoge. Es ist das einzigezeigt unter „Punkt 2“ die Turmspitze der Synagoge. Es ist das einzigezeigt unter „Punkt 2“ die Turmspitze der Synagoge. Es ist das einzige
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St. Martin reitet um den Bleiberg
Hier informieren wir über alle Fackelzüge, die bei der Stadtverwaltung Mechernich angemeldet
wurden - Erstmals vor 125 Jahren erwähnt - Umzüge, Martinsfeuer, Martinswecken

„Wie damals auf dem Dorf“ geht es beim Martinszug im Rheinischen„Wie damals auf dem Dorf“ geht es beim Martinszug im Rheinischen„Wie damals auf dem Dorf“ geht es beim Martinszug im Rheinischen„Wie damals auf dem Dorf“ geht es beim Martinszug im Rheinischen„Wie damals auf dem Dorf“ geht es beim Martinszug im Rheinischen
Freilichtmuseum Kommern zu. Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFreilichtmuseum Kommern zu. Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFreilichtmuseum Kommern zu. Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFreilichtmuseum Kommern zu. Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFreilichtmuseum Kommern zu. Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPress

Schick, der sich in seinem letzten
Amtsjahr besonders für die Erin-
nerungskultur der Stadt stark
macht, wird bei der feierlichen
Enthüllung ebenso sprechen wie
sein Amtsnachfolger Michael Fin-
gel und Elke Höver vom Arbeits-
kreises „Forschen - Gedenken -
Handeln“. Im Anschluss an die
Einweihung beginnt der Erinne-

Der 23-jährige MetallbaumeisterDer 23-jährige MetallbaumeisterDer 23-jährige MetallbaumeisterDer 23-jährige MetallbaumeisterDer 23-jährige Metallbaumeister
Jannis Müller aus Hostel schuf dasJannis Müller aus Hostel schuf dasJannis Müller aus Hostel schuf dasJannis Müller aus Hostel schuf dasJannis Müller aus Hostel schuf das
neue Mahnmal aus Cortenstahl, inneue Mahnmal aus Cortenstahl, inneue Mahnmal aus Cortenstahl, inneue Mahnmal aus Cortenstahl, inneue Mahnmal aus Cortenstahl, in
das die bisherige Stele auf anspre-das die bisherige Stele auf anspre-das die bisherige Stele auf anspre-das die bisherige Stele auf anspre-das die bisherige Stele auf anspre-
chende Weise künstlerisch inte-chende Weise künstlerisch inte-chende Weise künstlerisch inte-chende Weise künstlerisch inte-chende Weise künstlerisch inte-
griert wurde.griert wurde.griert wurde.griert wurde.griert wurde.
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Rainer Schulz an dem Punkt in derRainer Schulz an dem Punkt in derRainer Schulz an dem Punkt in derRainer Schulz an dem Punkt in derRainer Schulz an dem Punkt in der
Rathergasse, ungefähr gegenüberRathergasse, ungefähr gegenüberRathergasse, ungefähr gegenüberRathergasse, ungefähr gegenüberRathergasse, ungefähr gegenüber
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rungsgang, der in diesem Jahr zwei
bedeutsame historische Daten
thematisiert: Das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs vor 80 Jahren und
das Scheitern der letzten stabi-
len Regierung der Weimarer Re-
publik vor 95 Jahren, das den Auf-
stieg der NSDAP und letztlich die
Machtübernahme Hitlers ermög-
lichte.

Mechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-KommernMechernich-Kommern - Schon die
fränkischen Vorfahren in Eifel und
Voreifel verehrten den Heiligen
Martin, doch geordnete Martinszü-
ge samt Feuer und Wecken kamen
erst vor rund 125 Jahren auf. Die
Legende von der Mantelteilung des
jungen Soldaten Martin aus Tours
mit einem frierenden Bettler wurde
zum Vorbild für die Jugend.
Hinter dem berittenen Sankt
Martin ziehen auch in diesem No-
vember wieder allerorten Kinder
und Eltern mit Fackeln und La-
ternen in Begleitung von Musik-
vereinen und Feuerwehr durch die
Straßen zum Martinsfeuer. Ein
Höhepunkt findet bereits am
Sonntag, 2. November, im LVR-
Freilichtmuseum Kommern statt:
Dort wird der Martinszug „wie
früher auf dem Dorf“ veranstal-
tet. (Einlass ab 15.30 Uhr, Ein-
tritt frei.)

Umzüge unter der Umzüge unter der Umzüge unter der Umzüge unter der Umzüge unter der WWWWWoche und anoche und anoche und anoche und anoche und an
zwei zwei zwei zwei zwei WWWWWochenendenochenendenochenendenochenendenochenenden
Der eigentliche Reigen der Me-
chernicher Martinszüge beginnt am
Mittwoch, 5. November, in Rog-
gendorf. Dort startet der Umzug um
17 Uhr an der Katholischen Kirche.
Einen Tag später zieht der St. Mar-
tin durch Mechernich selbst: Der
Martinszug startet um 18 Uhr an
der ehemaligen St.-Barbara-Schu-
le in der Straße „Im Sande“.
Der Freitag, 7. November, steht
ganz im Zeichen zahlreicher Mar-
tinszüge. In Satzvey beginnt der
Umzug um 17 Uhr an der Burg, in
Rißdorf und Lessenich um 17.30 Uhr
ab dem Dorfplatz Rißdorf. Ab 18 Uhr
folgen Bergbuir (ab St.-Barbara-
Kapelle), Eiserfey (ab Feuerwehrge-
rätehaus), Kommern (ab Schulhof
der Grundschule am Andersenweg),
Voißel (Gedenkfeier an der Kapel-
le) und Wachendorf (ab Krieger-

denkmal in der Ortsmitte).
Am Samstag, 8. November, leuch-
ten die Laternen in gleich mehre-
ren Orten: Kalenberg (17 Uhr am
Bürgerhaus), Strempt (17.15 Uhr
ab Kirche), sowie Glehn, Hostel
und Schützendorf - alle drei star-

ten jeweils um 18 Uhr ab Kirche
bzw. Kapelle.
Am Sonntag, 9. November, finden
Martinszüge in Lorbach (17.30 Uhr
ab Dorfgemeinschaftshaus), Kall-
muth (18 Uhr ab Kirche) und Lü-
ckerath (18 Uhr an der Kapelle St.

Die Veranstalter um den Me-
chernicher Franz Josef Kremer
erinnern damit nicht nur an die
Vergangenheit, sondern schla-
gen auch eine Brücke zur Ge-
genwart. „Wer die Entwicklun-
gen von 1930 bis 1933 be-
trachtet, erkennt alarmieren-
de Parallelen zu heutigen po-
litischen Tendenzen“, so Kre-
mer. Der gemeinsame Gang sei
daher nicht nur ein Akt des Er-
innerns, sondern auch ein Ap-
pell: „Demokratie braucht En-
gagement. Und eine klare Hal-

tung gegen Rassismus, Natio-
nalismus und politische
Gleichgültigkeit.“
Der Erinnerungsgang führt nach
der Eröffnungsstation an der Syn-
agogen-Stele über den Nyons-
platz, den Brunnenplatz und en-
det schließlich auf dem Platz vor
dem Rathaus. Die Veranstalter
rufen alle Bürgerinnen und Bür-
ger dazu auf, ein sichtbares Zei-
chen für Menschlichkeit, Toleranz
und Geschichtsbewusstsein zu
setzen.
pp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPresspp/Agentur ProfiPress
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Luzia) statt. Am Montag, 10. No-
vember, folgen Eicks (17 Uhr ab
Kirche), Antweiler (18 Uhr ab Alte
Schule) sowie Weyer/Urfey (18 Uhr
ab Bürgerhalle Weyer).
Am Dienstag, 11. November, feiert
Bleibuir seinen Martinszug um 18
Uhr an der Kirche, zwei Tage spä-
ter, am 13. November, beginnt der
Umzug in Kommern-Süd bereits um
17.15 Uhr ab dem Kindergarten.
Tags darauf folgt Harzheim mit dem
Zug um 18 Uhr ab Kirche.
Am Samstag, 15. November, wird
es gleich in mehreren Orten fest-
lich: In Bergheim (17 Uhr an der

„Laterne, Laterne …“ Stolz tragen die Kleinen jedes Jahr allerorten ihre„Laterne, Laterne …“ Stolz tragen die Kleinen jedes Jahr allerorten ihre„Laterne, Laterne …“ Stolz tragen die Kleinen jedes Jahr allerorten ihre„Laterne, Laterne …“ Stolz tragen die Kleinen jedes Jahr allerorten ihre„Laterne, Laterne …“ Stolz tragen die Kleinen jedes Jahr allerorten ihre
selbstgebastelten Fackeln durch die Straßen.selbstgebastelten Fackeln durch die Straßen.selbstgebastelten Fackeln durch die Straßen.selbstgebastelten Fackeln durch die Straßen.selbstgebastelten Fackeln durch die Straßen.
Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPress

Traditionell wird der Heilige Martin zu Pferd von den örtlichen Musik-Traditionell wird der Heilige Martin zu Pferd von den örtlichen Musik-Traditionell wird der Heilige Martin zu Pferd von den örtlichen Musik-Traditionell wird der Heilige Martin zu Pferd von den örtlichen Musik-Traditionell wird der Heilige Martin zu Pferd von den örtlichen Musik-
kapellen und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.kapellen und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.kapellen und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.kapellen und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.kapellen und der Freiwilligen Feuerwehr begleitet.
Foto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPressFoto: Redaktion/pp/Agentur ProfiPress

Herzlichen Glückwunsch

Martinsumzüge im Stadtgebiet Mechernich 

Diese Informationen über die Termine der Martinsumzüge lagen uns bis zum Redaktionsschluss vor.

Ort Datum Uhrzeit Treffpunkt

Antweiler Mo.10.11.25 18:00 Alte Schule

Bleibuir Di. 11.11.25 18:00 An der Kirche

Bergbuir Fr. 07.11.25 18:00 St. Barbara Kapelle

Breitenbenden Sa. 15.11.25 18:00 Bolzplatz/ Kreuz-Weiher-Straße

Bergheim Sa. 15.11.25 17:00 „Alte Seilbahn“ in den Benden 2

Eicks Mo. 10.11.25 17:00 Ab Kirche

Eiserfey Fr. 07.11.25 18:00 Feuerwehrgerätehaus

Firmenich/ Obergartzem Sa. 15.11.25 17:00 Feuerwehrgerätehaus

Floisdorf Sa. 15.11.25 18:00 Ab Grotte

Glehn Sa. 08.11.25 18:00 An der Kirche 

Harzheim Fr. 14.11.25 18:00 An der Kirche

Holzheim So. 16.11.25 17:30 Firma Franzen/ Heistardstraße

Hostel Sa. 08.11.25 18:00 Ab Kapelle 

Kalenberg Sa. 08.11.25 17:00 Bürgerhaus 

Kallmuth So. 09.11.25 18:00 Kirche

Kommern Fr. 07.11.25 18:00 Schulhof Grundschule (Andersenweg) 

Kommern LVR-
Freilichtmuseum

So. 02.11.25 17:00 ab 15:30 Uhr freier Eintritt / Anmeldung 
erforderlich

Kommern-Süd Do. 13.11.25 17:15 Ab Kindergarten

Lorbach So. 09.11.25 17:30 Dorfgemeinschaftshaus

Lückerath So. 09.11.25 18:00 An der Kapelle St. Luzia

Mechernich Do. 06.11.25 18:00 ehem. St Barbara Schule/ Im Sande

Rißdorf und Lessenich Fr. 07.11.25 17:30 Ab Dorfplatz Rißdorf

Roggendorf Mi. 05.11.25 17:00 An der Kath. Kirche

Satzvey Fr.  07.11.25 17:00 Aufstellung An der Burg 

Schützendorf Sa. 08.11.25 18:00 Ab Kapelle

Strempt Sa. 08.11.25 17:15 Ab Kirche

Voißel Fr. 07.11.25 18:00 Gedenkfeier Kapelle

Wachendorf Fr. 07.11.25 18:00 Ab Kriegerdenkmal (Ortsmitte)

Weiler a. B. Sa. 15.11.25 18:00 Hof Mauel

Weyer/ Urfey Mo. 10.11.25 18:00 Bürgerhalle Weyer

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus Rathaus und BürgerschaftAus Rathaus und BürgerschaftAus Rathaus und BürgerschaftAus Rathaus und BürgerschaftAus Rathaus und Bürgerschaft

Eheleben zurückblicken. Die Stadt
Mechernich gratuliert zur Golde-
nen Hochzeit sehr herzlich und
wünscht dem Ehepaar Schuma-
cher noch viele gemeinsame
glückliche Jahre.

zur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeit
Die Eheleute Jutta und Alfred Pieper,
Strempt, Mechernich, können am
05.11.2025 auf ein 60-jähriges Ehe-
leben zurückblicken. Die Stadt Me-
chernich gratuliert zur Diamentenen
Hochzeit sehr herzlich und wünscht
dem Ehepaar Pieper noch viele ge-
meinsame glückliche Jahre.

zur Eisernen Hochzeitzur Eisernen Hochzeitzur Eisernen Hochzeitzur Eisernen Hochzeitzur Eisernen Hochzeit
Die Eheleute Gerda und Werner
Giesen, Auf dem Hähnchen 9, Me-
chernich, konnten am 28.10.2025
auf ein 65-jähriges Eheleben zu-
rückblicken. Die Stadt Mecher-
nich gratuliert zur Eisernen Hoch-
zeit sehr herzlich und wünscht
dem Ehepaar Giesen noch viele
gemeinsame glückliche Jahre.

zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit
Die Eheleute Brigitte und Norbert
Schumacher, Graf-Schall-Straße
28, Mechernich, können am
03.11.2025 auf ein 50-jähriges

„Alten Seilbahn“ in den Benden
2), Firmenich und Obergartzem
(17 Uhr am Feuerwehrgeräte-
haus), Breitenbenden (18 Uhr am
Bolzplatz/Kreuz-Weiher-Straße),
Floisdorf (18 Uhr ab Grotte) und
Weiler am Berge (18 Uhr am Hof
Mauel).
Den Abschluss bildet am Sonntag,
16. November, der Martinszug in
Holzheim, der um 17.30 Uhr bei
der Firma Franzen in der Heis-
tardstraße startet. All diese Ter-
mine lagen der Stadtverwaltung
bis zum Redaktionsschluss vor.
pp/Agentur ProfiPress
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Das Berufskolleg Eifel freut sich,
interessierte Schülerinnen und
Schüler sowie deren Eltern an die-
sem Tag willkommen zu heißen.
Schon im Vorfeld können sich
Interessierte online über das Bil-
dungsangebot informieren.

Am Samstag, 15.11.2025Samstag, 15.11.2025Samstag, 15.11.2025Samstag, 15.11.2025Samstag, 15.11.2025, lädt
das Berufskolleg Eifel von 10:00
bis 13:00 Uhr zu einem Info- und
Beratungstag ein.
Das Berufskolleg Eifel bietet
jungen Menschen zahlreiche
Wege in eine erfolgreiche be-
rufliche Zukunft. Für jeden Ab-
schluss ab Klasse 9 gibt es die
passende Anschlussmöglichkeit
- sei es schulisch oder in Verbin-
dung mit einer Ausbildung.
Unsere Schwerpunkte liegen in
den Bereichen Wirtschaft & Ver-
waltung, Gesundheitsmanage-
ment sowie Ernährung & Versor-
gungsmanagement. Darüber hi-
naus ist die Schule ein wichtiger
Partner im dualen System und
unterstützt viele Ausbildungsbe-
rufe in Industrie, Handwerk und
Dienstleistung.
An diesem Tag gibt es für die
Besucherinnen und Besucher die
Möglichkeit,
• zu persönlichen Gesprächen,

in denen die Schülerinnen
und Schüler individuell be-
raten und Fragen der Eltern
beantwortet werden und

• allgemeine Informationen
rund um die vielfältigen
Bildungsgänge gegeben
und möglichen Abschlüsse
vorgestellt  werden.
wwwwwwwwwwwwwww.bk.bk.bk.bk.bkeifel.deeifel.deeifel.deeifel.deeifel.de

Anzeige

Info- und Beratungstag am Berufskolleg Eifel
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Entfalten, ausprobieren,
wachsen - die AGs am GAT

Auch die Vorbereitung auf Sprach-
zertifikate wie „Cambridge Eng-
lish“ oder „DELF“ ist Teil des An-
gebots. Technikinteressierte finden
ihren Platz in der Robotik, der Ver-
anstaltungstechnik oder bei den
Medien-Scouts. Darüber hinaus
fördert das GAT soziales Engage-
ment - zum Beispiel durch das „So-
zialprojekt Barbarahof“, bei dem
Schülerinnen und Schüler regel-
mäßig das nahe gelegene Senio-
renzentrum besuchen. Jahr für Jahr
entstehen hier wertvolle Begeg-
nungen, die sowohl die Jugendli-
chen als auch die Seniorinnen und
Senioren in Form gemeinsamer Er-
lebnisse bereichern.
Stimmen aus den Stimmen aus den Stimmen aus den Stimmen aus den Stimmen aus den AAAAAGsGsGsGsGs
„Es ist toll zu sehen, wie unsere
Schülerinnen und Schüler mit Be-
geisterung Verantwortung überneh-
men - sei es im Schulsanitätsdienst,
im Bereich der Technik oder beim
Besuch der Senioren“, berichtet
Lehrerin Sabine Neuss. Sie betreut
neben dem „Sozialprojekt Barbara-
hof“ auch die AGs „Trampolinsprin-
gen & Akrobatik“ und „GAT THE
POWER“. In der letztgenannten AG
steht das pferdegestützte Coaching
im Mittelpunkt. Dieses soll unter
anderem das Bewusstsein der Teil-
nehmenden hinsichtlich ihrer indi-
viduellen Stärken schärfen.
Auch ehemalige Schüler bleiben
dem GAT über den AG-Nachmit-
tag verbunden: Lars Röder etwa,
frischgebackener Abiturient, der
derzeit seinen Bundesfreiwilligen-
dienst am GAT absolviert, leitet
die AG „Aula- und Veranstaltungs-
technik“. Er sagt: „Ohne Technik

Am Gymnasium Am Turmhof (GAT)
endet Lernen nicht mit dem Un-
terricht: Jeden Freitagnachmittag
gehört die Bühne den zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften (AGs) der
Schule. Ob Sport, Musik, Technik
oder Sprachen - hier können Schü-
lerinnen und Schüler ihren Inter-
essen nachgehen, Neues entde-
cken und ihre Talente entfalten.
Schuldirektor Micha Kreitz bringt
es auf den Punkt: „Der Freitag-
nachmittag ist für mich der schöns-
te Nachmittag der Woche. Über
das bunte Getümmel im Gebäude
und auf dem Gelände freue ich
mich immer sehr. Bei unserem viel-
fältigen Angebot ist wirklich für
jede und jeden etwas dabei.“
Vielfalt, die begeistertVielfalt, die begeistertVielfalt, die begeistertVielfalt, die begeistertVielfalt, die begeistert
Die Palette der AGs reicht von
sportlichen Angeboten wie Fußball,
Volleyball, Trampolinspringen und
Akrobatik bis hin zu kreativen Pro-
jekten wie der Kunst-AG, dem
Schulorchester „GAT it“, der Rock-
Band oder dem Gesangsensemble
„GAT the Voice“. Knobelbegeis-
terte trainieren ihre Fähigkeiten
in der Schach-AG, Forschende sind
bei den Tierforschern, im Natur-
garten oder bei der „Bio-Olympia-
de“ bestens aufgehoben.

läuft bei Schulkonzerten oder The-
ateraufführungen gar nichts. Ich
finde es klasse, den Jugendlichen
zu zeigen, wie viel Spaß es macht,
ein Event aktiv mitzugestalten.“
Ein Gewinn für alleEin Gewinn für alleEin Gewinn für alleEin Gewinn für alleEin Gewinn für alle
Die AGs sind weit mehr als Frei-
zeitbeschäftigung: Sie fördern
Teamgeist, Selbstbewusstsein und
Eigenverantwortung - Werte, die
am GAT besonders großgeschrie-
ben werden. Interessant für viele
Schülerinnen und Schüler am GAT
ist zudem, dass erworbene Kom-
petenzen vielfach auch dokumen-
tiert werden können, zum Beispiel
in Form von Sprachzertifikaten oder

als Baustein für das am GAT zu
erwerbenden MINT-EC-Zertifikat.
Wer sein Kind am GAT anmeldet,
darf sich sicher sein: Auch am Frei-
tagnachmittag wird es garantiert
nicht langweilig. Die Schulgemein-
schaft freut sich darauf, Ihnen und
Ihrem Kind die Angebote der Schu-
le beim Tag der offenen Tür am 8.
November vorzustellen.
Eine Übersicht über alle Arbeits-
gemeinschaften finden Sie hier:
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am 07.12.2019
ab 8.30 Uhr im HJKTRADITION TRIFFT MODERNE

Geborgen Richtung Zukunft

TAG DER OFFENEN TÜR

Sa. 22.11.2025 · 9 - 13 Uhr 

Das Hermann-Josef-Kolleg
ein Gymnasium zwischen Tradition und Moderne 

ÜBERGANG VON DER GRUNDSCHULE

Wir legen besonderen Wert auf ...
• das Gefühl der Geborgenheit am HJK
• enge Vertrauensbildung mit den 
 neuen Lehrerinnen und Lehrern
• Erhaltung und Weiterentwicklung 
 der Freude am Lernen
• stetige Einübung des Miteinanders
• die Unterstützung des 
 eigenständigen Lernens

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG IN DER 
ERPROBUNGSSTUFE

• Lernen lernen in den ersten Wochen 
• Förderstunden in Deutsch, Englisch 
 und Mathematik
• Teamteaching
• Fachspezifische Nachmittagsbetreuung 
• Hausaufgabenbetreuung
• Gezielte LRS-Förderung

UNSER BESONDERES MERKMAL:
TABLET UNTERRICHT

• 1:1-Lösung für alle Jahrgänge 
 ab Klasse 6

BESONDERE ANGEBOTE

• Nachhilfeprogramm
 »Schüler helfen Schülern«
• Mittagessen im Kloster
• Gesundheitserziehung
• Medienprävention
• Medienscouts
• Streitschlichtung
• Schulsanitäter
• Sporthelfer
• Tastaturschreiben
• Spielwiese
• Schuleigenes Schwimmbad

AUSBLICK

• Klostertage in der 5
• Klassenfahrten in 6, 9 und Q2
• Besinnungstage Taizé in der EF
• Skifreizeit in Klasse 8
• Schüleraustausch mit 
 Frankreich und Polen
• Englandfahrt in der EF

Gemeinsam zu einem guten Abitur

Die Schule wird unterstützt durch:

STIFTUNG 
KLOSTER STEINFELD

Ab 22.11.2025:
Anmeldungen nach Vereinbarung, 

Individuelle Gesprächs- und Informationsangebote

Anmeldungen nach telefonischer Terminabsprache:
Freitag, 06.02.2026, 13 - 19 Uhr · Samstag, 07.02.2026, 9 - 13 Uhr
Montag - Mittwoch, 09.02. - 11.02.2026, 9 - 13 und 15 - 18 Uhr

Anmeldepapiere:
letztes Zeugnis, Empfehlung der GS, Anmeldeschein (4-fach), 

Geburts- und Taufurkunde, 2 Passbilder, Impfnachweis (Masern)

www.hjk-steinfeld.de

TOBIAS SCHNEIDER
Betzelbend 7 • 53894 Mechernich • Tel.: 0151 20 16 71 47

eMail: kontakt@tobismalerbetrieb.de

Tobi‘s Malerbetrieb

QU
AL

ITÄ
T AUS ERSTER HAND

• Klassische Malerarbeiten
• Tapezierarbeiten
• Design Bodenbeläge

• Dekorative-, Ökologische- und  
 moderne Wohnraumgestaltung
• u. v. m.

TEAM!
KOMM IN UNSER

VOLL-/

TEILZEIT

VERKÄUFERIN

KARRIERE.KLEINSBACKSTUBE.DE

HERR LUDERICH : 02233-96336-44

B A D  M Ü N S T E R E I F E L / M E C H E R N I C H

(M/W/D)

TEAMM!
KOMM IN UNNSSER

!T

VOLL-/

TEILZEIT

KARRIERE.KLEINSBACKSTUBE.DE

HERR LUDERICH : 02233-96336-44

B A D M Ü N S T E R E I F E L / M E C H E R N I C H

VERKÄUFERIN
(M/W/D)
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Anzeige

Entspannung in der Therme Euskirchen
Ihre Wohlfühlzeit im Herbst

Der Herbst ist da, und mit ihm
die perfekte Zeit für Entspan-
nung in der Therme Euskirchen.
Jetzt ist die Zeit, neue Kraft zu
tanken und intensive Wohlfühl-
momente zu erleben. In wohlig
warmen, türkisblauen Lagunen,
umgeben von Südseepalmen,
genießen Sie pure Entspannung.
Die vielfältigen Wellness-Ange-
bote reichen von aromatischen
Saunaaufgüssen über beleben-
des Eisbaden bis hin zu sanften
Massagen, die Körper und See-
le neue Energie schenken.
Lassen Sie sich treiben, tauchen
Sie ein in die kristallklaren, glit-
zernden Lagunen, entdecken Sie
die außergewöhnlichen Sauna-
welten und gehen Sie auf eine
unvergleichliche Reise in den
Amazonas im Erlebnisraum
IMMERSIVE SKY.
Starten Sie Ihren Besuch mit dem
neuen „Activation-Aufguss“, der
neben Entspannung auch aktive
Übungen zum Lösen von Ver-
spannungen, zur Durchblutungs-

förderung oder zur Anregung der
Muskelregeneration bietet. Frei
und gelöst genießen Sie zu zweit,
mit Ihren Lieblingsmenschen oder
auch allein Ihre wertvolle Wohl-
fühlzeit. Sei es beim besonderen
Dufterlebnis „Bittersweet“, das
Öle mit Bitterstoffen und süßen
Komponenten kombiniert, beim
„Indio Mensageiro“, der stille
Verbundenheit zaubert, oder mit
den Rufen aus den Bergen bei
den „Steilklängen“ im Holzstadl.

Vom Erdungsritual über herbst-
liche Aufgüsse mit Ahornquas-
ten und Ahornsud oder Nelke
schenken die Stunden in der
Therme Achtsamkeit und Ver-
bundenheit. Freuen Sie sich im
Herbst auch auf die Meditati-
onsreisen oder Stretch & Relax
in den Gesundheitsbecken.
Events im NovemberEvents im NovemberEvents im NovemberEvents im NovemberEvents im November
Am 7. November 20257. November 20257. November 20257. November 20257. November 2025 erleben
Sie die Lange Lange Lange Lange Lange TTTTThermennachthermennachthermennachthermennachthermennacht
„Candlelight Concert“„Candlelight Concert“„Candlelight Concert“„Candlelight Concert“„Candlelight Concert“ - ein

Abend voller Kerzenschein, Mu-
sik und purer Entspannung. Sanf-
te Klavierklänge treffen auf ent-
spannte Stunden in der funkeln-
den Lagune.
Vom 13.-16. November 202513.-16. November 202513.-16. November 202513.-16. November 202513.-16. November 2025
können Sie sich wieder das be-
liebte „Kino„Kino„Kino„Kino„Kino unter Palmen“ unter Palmen“ unter Palmen“ unter Palmen“ unter Palmen“
freuen, das außergewöhnliche
Kinoabenteuer in paradiesi-
scher Atmosphäre. Die große
LED Wand inmitten echter Süd-
seepalmen, leckere Cocktails
an der Poolbar und dazu echte
Filmhighlights.
Alle Events sind im Eintrittspreis
inkludiert - Tickets. Gutscheine
und alle Infos erhalten Sie in
der BLUPHORIA-App und auf
www.badewelt-euskirchen.de.
10 J10 J10 J10 J10 Jahre ahre ahre ahre ahre TTTTTherme Euskirchenherme Euskirchenherme Euskirchenherme Euskirchenherme Euskirchen
Die Therme Euskirchen feiert ih-
ren 10. Geburtstag - feiern Sie
mit!
Freuen Sie sich schon jetzt auf
Specials und Überraschungen
rund um den Thermengeburtstag
im Dezember 2025.
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Reifen und Fahrtechnik im Winter

Radfahren im Winter birgt Her-
ausforderungen: Glatte Straßen,
vereiste Radwege und matschige
Waldpfade verlangen nicht nur
Konzentration, sondern auch die
passende Ausrüstung. Schon we-
nige Grad unter null können aus-
reichen, um gefährliche Reifglät-
te entstehen zu lassen. Wer in
dieser Jahreszeit weiter regelmä-
ßig auf das Rad steigt, sollte da-
her wissen, wie Reifen und Fahr-
weise zusammenwirken.
Die Wahl der Bereifung entschei-
det über Halt und Sicherheit.
Spikereifen bieten mit ihren klei-
nen Metallstiften den besten Grip
auf Eis und verhindern, dass das
Rad wegrutscht. Auf trockenen
Straßen laufen sie allerdings
schwerer und erzeugen deutlich
hörbare Geräusche. Für Radler, die
oft auf vereisten Wegen
unterwegs sind, bieten sie den-
noch die größte Sicherheit. Wer
dagegen vor allem auf nassen,
aber nicht gefrorenen Straßen
fährt, kommt mit Reifen, die ein
grobes Profil besitzen, besser zu-
recht. Sie leiten Wasser ab und
erhöhen die Haftung. Eine weite-
re Option sind besonders breite
Reifen, wie sie beim Fatbike üb-
lich sind. Sie verteilen das Ge-
wicht durch ihr großes Volumen
und den niedrigen Luftdruck und
bieten damit Stabilität auf Schnee

oder matschigen Wegen.
Neben der richtigen Reifenwahl
ist auch die Fahrtechnik entschei-
dend für Sicherheit auf dem Rad.
Auf glattem Untergrund gilt es,
Geschwindigkeit zu reduzieren
und den Abstand zu vergrößern.
Bremsungen sollten sanft und vo-
rausschauend erfolgen, damit das
Rad nicht ins Rutschen gerät.
Empfehlenswert ist es, die Hinter-
radbremse stärker einzusetzen,
um ein Wegrutschen des Vorder-
rades zu verhindern. In Kurven
zahlt es sich aus, den Radius zu
vergrößern und plötzliche Lenk-
bewegungen zu vermeiden. Ein
leicht reduzierter Luftdruck in den
Reifen kann den Halt zusätzlich
verbessern, da die Auflagefläche
größer wird.
Sicher unterwegs zu sein bedeu-
tet auch, vorbereitet zu sein. War-
me Kleidung schützt vor Kälte,
helle Materialien und eine funkti-
onierende Beleuchtung erhöhen
die Sichtbarkeit in der Dämme-
rung. Gerade im Winter sind Rad-
fahrer häufig im Dunkeln
unterwegs, wenn Straßen und
Wege durch Nebel oder Schnee-
fall noch unübersichtlicher wirken.
Ein kleines Reparaturset und ein
Mobiltelefon im Rucksack sind
ebenfalls sinnvoll, falls eine Fahrt
ungeplant unterbrochen werden
muss.
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Kälteschutz für Radpendler
Wer im Winter mit dem Rad zur
Arbeit fährt, spürt die Kälte oft
besonders an Händen und Fü-
ßen. Temperaturen knapp über
dem Gefrierpunkt reichen aus,
um taube Finger oder kalte Ze-
hen zu verursachen.

Für Pendler in der Eifel bedeu-
tet das, dass sie ohne passen-
de Kleidung schnell an ihre
Grenzen stoßen. Experten emp-
fehlen deshalb spezielle Aus-
rüstung, um gesund und sicher
unterwegs zu bleiben.
Der Körper verliert beim Rad-
fahren durch den Fahrtwind
Wärme, auch wenn es draußen
nicht extrem kalt wirkt.
Besonders Hände und Füße sind
betroffen, weil sie wenig durch-
blutet sind. Dagegen helfen
gefütterte Handschuhe, Über-
schuhe und warme Socken.
 Auch am Kopf geht viel Wärme
verloren. Eine dünne Mütze un-
ter dem Helm schützt, ohne die
Sicherheit einzuschränken. So
ausgerüstet können Pendler
auch bei Minusgraden in die
Pedale treten.
Neben der Wärme spielt die
Sichtbarkeit eine wichtige Rol-
le. Wintertage sind kurz, Rad-
ler sind morgens oder abends
häufig im Dunkeln unterwegs.
Reflektierende Jacken oder
Westen machen sie deutlich
besser erkennbar. Wind- und
wasserabweisende Kleidung
verhindert außerdem, dass sich
Feuchtigkeit staut. Mehrere

dünne Schichten sind dabei
sinnvoller als ein dicker Man-
tel, da sie Bewegungsfreiheit
lassen und Schweiß besser ab-
leiten.

Zusätzlichen Komfort bieten be-
heizbare Griffe oder Sattelüber-
züge. Sie halten nicht nur warm,
sondern können auch das Ver-
letzungsrisiko durch verkrampf-

te Hände mindern. Wer seine
Kleidung bewusst auswählt und
auf kleine Hilfen setzt, macht
das Pendeln im Winter sicherer
und angenehmer.
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Kleine Fertighäuser funktional geplant
Viel Wohnkomfort auf wenig Grundfläche
Bad Honnef. Kleine Häuser entfal-
ten Größe, wenn man den Raum
geschickt nutzt. Ein kompaktes
Eigenheim mit durchdachtem
Grundriss berücksichtigt die täg-
lichen Abläufe und Bedürfnisse der
Bewohner und bietet hochwerti-

gen Wohnraum auf kleiner Flä-
che. Das bringt Vorteile. „Auch
ein kleines Haus kann großen
Komfort und alle Vorzüge eines
Eigenheims bieten. Es kommt auf
die individuelle Planung an, die
beim Fertighausbau heute Lösun-
gen für jeden Bedarf bietet“, sagt
Achim Hannott, Geschäftsführer
des Bundesverbandes Deutscher
Fertigbau (BDF). So profitieren
Hausbesitzer bei Baukosten, En-
ergieverbrauch und Machbarkeit.

Kosteneffizienz und nachhaltigeKosteneffizienz und nachhaltigeKosteneffizienz und nachhaltigeKosteneffizienz und nachhaltigeKosteneffizienz und nachhaltige
BauweiseBauweiseBauweiseBauweiseBauweise
Kleine Fertighäuser überzeugen
zunächst  einmal bei den Kosten:
Weniger Wohnfläche  bedeutet
geringerer Materialbedarf, nied-
rigere Baunebenkosten sowie re-

duzierte Betriebs- und Instand-
haltungskosten - gerade auch die
Heizkosten sinken spürbar. Kom-
pakte Häuser sind häufig durch
optimierte Fensterflächen,  gerin-
ge Außenfläche und kleine Innen-
räume energieeffizienter. „Weni-
ger Wohnfläche  bedeutet weni-
ger Energie- und weniger Heizbe-
darf, das schont die Umwelt und
die Haushaltskasse“, erklärt Ach-
im Hannott.

Funktionalität aufgrund durch-Funktionalität aufgrund durch-Funktionalität aufgrund durch-Funktionalität aufgrund durch-Funktionalität aufgrund durch-
dachter Grundrissedachter Grundrissedachter Grundrissedachter Grundrissedachter Grundrisse
Damit kleine Häuser gut funktio-
nieren, muss der Grundriss effizi-
ent sein. Der vielgenutzte Wohn-
bereich bietet offen gestaltet mit
Verbindung zur Küche ausrei-
chend Bewegungsfreiheit. Bei
Bad, Küche und Schlafzimmer zäh-
len Funktionalität und ausrei-
chend Stauraumlösungen. Durch-
dachte Räume können mehrere
Funktionen erfüllen - etwa ein
kombinierter Wohn-Ess-Bereich
oder ein integrierter Arbeitsplatz.
Für eine großzügige optische Wir-
kung ist der Übergang  zwischen
Innen- und Außenbereich ent-
scheidend. Hannott ergänzt:
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Treppenlifte & Aufzüge

Tel. 02443 - 90 27 830

treppenlifte.de

• Kompetente Beratung

3.400 € 

ab

Treppenlifte
 neu & gebraucht

Plattformlifte

Senkrechtaufzüge
(vereinfacht)

„Gute Planung bedeutet, bereits
bei der Grundrissgestaltung zu
überlegen, wie Bewohner heute
und in Zukunft leben wollen; wo
sie sich begegnen, aber auch mal
zurückziehen können.“

Ästhetik, Komfort und Lebens-Ästhetik, Komfort und Lebens-Ästhetik, Komfort und Lebens-Ästhetik, Komfort und Lebens-Ästhetik, Komfort und Lebens-
qualitätqualitätqualitätqualitätqualität
Auf kleiner Fläche lässt sich hoher
Wohnkomfort und ansprechendes
Design verwirklichen. Mit modernen
Fensterlösungen und hochwertigen
Materialien stehen kleine Häuser
den großen Varianten in nichts nach.
Große Verglasungen bringen Licht
ins Innere und schaffen Ausblicke.
Die flexible Bauweise und die schlan-
ken Wände von Fertighäusern bie-
ten vielfältigen Gestaltungsspiel-
raum. „Die Fertighausbranche hat
viel Erfahrung darin, ein Wohnum-
feld zu gestalten, das funktional und
flexibel ist und gleichzeitig ein indi-
viduelles Wohlfühlambiente schafft“,
so der Geschäftsführer.

Flexibilität und ZukunftsfähigkeitFlexibilität und ZukunftsfähigkeitFlexibilität und ZukunftsfähigkeitFlexibilität und ZukunftsfähigkeitFlexibilität und Zukunftsfähigkeit
Auch ein kleines Fertighaus kann
sich langfristig an wechselnde Le-
bensumstände  anpassen. Denn
Barrierefreiheit und ein altersge-
rechter Umbau lassen sich sinn-
voll umsetzen. Bei kleinen Grund-
rissen ist es entscheidend, die
spätere Nutzbarkeit von Anfang
an mitzudenken: flexible Raum-
aufteilungen, kurze Wege, gute
Zugänglichkeit. Werden diese As-
pekte berücksichtigt, wird auch
ein kleines Haus ein Zuhause, das
mitwächst.
Kompakt Wohnen bedeutet kei-
nen Verzicht, sondern es bietet
eine Chance: Auf das Wesentliche
reduziert und funktional durch-
dacht helfen kleine Häuser, Kos-
ten zu sparen, ohne Einbußen  bei
Wohnqualität und Gestaltung.
„Die Fertigbauweise bietet hierzu
optimale Voraussetzungen“, so
Achim Hannott. Bundesverband
Deutscher Fertigbau e.V.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 14. November 2025Freitag, 14. November 2025Freitag, 14. November 2025Freitag, 14. November 2025Freitag, 14. November 2025

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
07.11.2025 um 10 Uhr07.11.2025 um 10 Uhr07.11.2025 um 10 Uhr07.11.2025 um 10 Uhr07.11.2025 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
HandwerkerHandwerkerHandwerkerHandwerkerHandwerker

Maler und LackiererMaler und LackiererMaler und LackiererMaler und LackiererMaler und Lackierer,Bodenleger,Bodenleger,Bodenleger,Bodenleger,Bodenleger
aus Mechernich Firmenich hat noch
freie Zeiten. Sie können mich gerne
unter 0177/6443126 anrufen.

MalerMalerMalerMalerMaler
MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau

und Bodenverlegearbeiten, günstige
Festpreise, saubere Ausführung, Ter-
mine frei. Tel. 02429/908144 od.
0170/7555363

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

NEUES GaragentorNEUES GaragentorNEUES GaragentorNEUES GaragentorNEUES Garagentor,,,,, 500 €  500 €  500 €  500 €  500 € AbzugAbzugAbzugAbzugAbzug
fürs alte fürs alte fürs alte fürs alte fürs alte TTTTTororororor

bei Kauf eines unserer neuen
Sektionaltore mit Motor, Große Aus-
stellungen - Aufmaß vor Ort, Angebot
ist freibleibend, solange unser Vorrat
reicht. info@graafen.de,
Tel. 02403 87480

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:Frau Stefan kauft:

Pelze, Lederjacken, Schreib-, Nähma-
schinen, Abendgarderobe, Porzellan,
Zinn, Krüge, Trachten, Taschen, Uh-
ren, Münzen, Schmuck, Zahngold,
Silberbesteck, Bilder, Ölgemälde, Bern-
stein, Hirschgeweihe, seriöse Kaufab-
wicklung. Tel.: 0177/4278838,
Mo-So, 9-20 Uhr.

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

Renovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums HausRenovierarbeiten rund ums Haus
wie z.B. Fliesen legen, Malerar-
breiten, Tapezieren, Badezimmer er-
neuern, Zäune legen, Pflaster erneu-
ern und Gartenarbeit.
Tel.: 01578 71 517 34

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
SammlerSammlerSammlerSammlerSammler

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521

 Die Kanzlei mit dem Jeansfaktor.

Wir suchen:

   Steuerberater (m/w/d)
   Steuerfachangestellte (m/w/d)
   Fachassistenten  

Land- & Forstwirtschaft (m/w/d)
   Steuerfachwirte (m/w/d)
   Bilanzbuchhalter (m/w/d)
   Finanzbuchhalter (m/w/d)
   Lohnbuchhalter (m/w/d)

www.pmpg.de/karriere

Gerne auch mit Gummi stiefeln 

und Erfahrung im Bereich 

Land- und Forstwirtschaft.

Steuer-Profis 
gesucht! (m/w/d)

STEUERBERATUNG | RECHTSBERATUNG | UNTERNEHMENSBERATUNG

251014_Anzeige_Mitarbeiter_148x210_Rahmen_RZ.indd   1 14.10.25   15:15
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Große Auswahl an Trauringen!

Goldschmiede Oliver Wetzel
Zum Markt 6 · 53894 Mechernich
Tel. 0 24 43 - 4 80 19 Fax 90 31 67
www.juwelier-wetzel.de

Individuelle Anfertigungen
nach Ihren Wünschen

Oliver
Juwelier
Goldschmiedemeister

Ankauf von Altgold

info@juwelier-wetzel.de

Die Ruhe kommt von innen
Mit fünf cleveren Strategien
dem Alltagsstress trotzen
Der Terminkalender ist voll, der
Chef macht Druck, die Kinder quen-
geln und der Nachbar übt Klavier-
tonleitern: Solche Situationen
kennt fast jeder. Doch während
bei vielen Menschen dann die
Nerven blank liegen, bleiben an-
dere selbst in der größten Hektik
gelassen. Zum Teil ist das sicher
eine Frage der Veranlagung, aber
auch clevere Strategien können
helfen, im stressigen Alltag cool
zu bleiben - denn echte Ruhe
kommt von innen.
1. Das Denken ändern:1. Das Denken ändern:1. Das Denken ändern:1. Das Denken ändern:1. Das Denken ändern:
Ob wir eine Aufgabe als negati-
ven Stress oder positive Heraus-
forderung empfinden, hängt auch
von der Bewertung ab. Oft hilft
es, sich bewusst zu machen, dass
man vergleichbare Probleme
schon zigmal erfolgreich bewäl-
tigt hat - und es auch diesmal
schaffen wird.
2. Gesund essen:2. Gesund essen:2. Gesund essen:2. Gesund essen:2. Gesund essen:
Statt auf „Nervennahrung“ wie
Chips und Süßigkeiten sollte man
lieber auf komplexe Kohlenhyd-
rate aus Kartoffeln, Hülsenfrüch-
ten oder Vollkornprodukten so-
wie reichlich Obst und Gemüse
setzen. Wichtig ist auch eine gute
Magnesiumversorgung, denn das
„Mineral der inneren Ruhe“ wird
bei Stress vermehrt über den Urin
ausgeschieden und ein Mangel
kann Schlafstörungen und innere
Unruhe fördern. Unverzichtbar für
ein funktionierendes Nervensys-
tem sind außerdem B-Vitamine.

Eine Extraportion der wertvollen
Nährstoffe liefern etwa die Bio-
lectra Magnesium 400 mg Ner-
ven und Muskeln Vital Direct-
Sticks. Die Kombination aus hoch-
dosiertem Magnesium und den
wertvollen B-Vitaminen B1, B2,
B6 und B12 unterstützt das Ner-
vensystem und den Energiestoff-
wechsel und kann Müdigkeit und
Erschöpfung verringern.
3.3.3.3.3. Den  Den  Den  Den  Den Alltag strukturieren:Alltag strukturieren:Alltag strukturieren:Alltag strukturieren:Alltag strukturieren:
Wer Aufgaben nach Plan erledigt
und auch Pausen vorab festlegt,
gerät nicht so leicht ins Rotieren.
Kleine Rituale wie zehn Minuten
Teepause am Morgen, ein Spazier-
gang in der Mittagspause oder ein
abendliches heißes Bad tun gut.
4. Sport treiben:4. Sport treiben:4. Sport treiben:4. Sport treiben:4. Sport treiben:
Regelmäßige Bewegung ist zwar
ein weiterer Programmpunkt im
Terminkalender - aber ein guter!
Denn Sport hilft, Stresshormone
abzubauen und negative Gedan-
ken aus dem Kopf zu fegen. Und
weil die Natur ebenfalls ausglei-
chend wirkt, verlegt man das Trai-
ning am besten so oft wie möglich
ins Freie.
5. Entspannungstechniken nutzen:5. Entspannungstechniken nutzen:5. Entspannungstechniken nutzen:5. Entspannungstechniken nutzen:5. Entspannungstechniken nutzen:
Mit Autogenem Training, progres-
siver Muskelentspannung nach
Jacobson oder Atemübungen lässt
sich Entspannung aktiv erreichen
- mehr dazu und weitere Tipps zur
inneren Ruhe gibt es unter
www.biolectra-magnesium.de/
entspannung. Ganz einfach ist
beispielsweise die 4-7-8-Atmung:

Vier Sekunden lang durch die Nase
einatmen, sieben Sekunden die
Luft anhalten und schließlich acht

Leider ist unser Alltag selten so erholsam wie eine Rast in der Natur. DochLeider ist unser Alltag selten so erholsam wie eine Rast in der Natur. DochLeider ist unser Alltag selten so erholsam wie eine Rast in der Natur. DochLeider ist unser Alltag selten so erholsam wie eine Rast in der Natur. DochLeider ist unser Alltag selten so erholsam wie eine Rast in der Natur. Doch
es gibt Möglichkeiten, Ruhe in sich selbst zu finden.es gibt Möglichkeiten, Ruhe in sich selbst zu finden.es gibt Möglichkeiten, Ruhe in sich selbst zu finden.es gibt Möglichkeiten, Ruhe in sich selbst zu finden.es gibt Möglichkeiten, Ruhe in sich selbst zu finden.
Foto: DJD/Biolectra/www.imagesource.comFoto: DJD/Biolectra/www.imagesource.comFoto: DJD/Biolectra/www.imagesource.comFoto: DJD/Biolectra/www.imagesource.comFoto: DJD/Biolectra/www.imagesource.com

Sekunden geräuschvoll durch den
Mund ausatmen. Viermal wieder-
holen. (DJD)
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Wir realisieren Visionen, die schon heute das Leben zukünftiger 
Generationen schützen. Verantwortungsvoll, nachhaltig und 
 effizient.

www.fs-grund.de | www.fs-sun.de

F&S group

Otto-Lilienthal-Straße 34

D-53879 Euskirchen

Telefon: +49 2251 1482-0

E-Mail: info@fs-email.de

www.fs-grund.de

www.fs-sun.de

Team F&S concept Projektentwicklung

Wir informieren Sie gerne über unsere Ideen, Planungen und Projekte

Entwicklung Klimafreundlicher Wohnquartiere | Erdwärme | Solarenergie | Regenwasserversickerung | uvm.

Solarkraftwerke weltweit | Sauberer Solarstrom für ganze Städte | Unerschöpfliche Energiequelle

Grüner Wasserstoff | Aus Erneuerbaren Energien | Für Industrie und Verkehr | Sauber, speicherbar und transportabel

Aktiver Natur- und Klimaschutz | Intelligente nachhaltige Projekte zum Schutz von Flora und Fauna


